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Öffnungszeiten des Amtes Züssow

Bürgerbüros Gützkow, Ziethen und Züssow
Dienstag 8.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag 8.00 - 12.00 Uhr

Sprechzeiten der Wohngeldstelle/Übernahme 
Elternbeiträge Kita im Bürgerbüro Ziethen:
Dienstag 8.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
Freitag 8.00 - 12.00 Uhr
Tel.-Nr. 038355/643-325

Sprechzeiten der Wohngeldstelle/Übernahme 
Elternbeiträge Kita im Bürgerbüro Züssow:
Donnerstag 8.00 - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr
Tel.-Nr. 038355/643-115

Sprechzeiten des Amtsvorstehers 
und der Bürgermeister

Sprechzeiten 
Amtsvorsteher: Rolf Warkus

Sprechzeiten in Gützkow Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr
Sprechzeiten in Ziethen Donnerstag 14.00 - 16.00 Uhr
Sprechzeiten in Züssow Dienstag und Donnerstag 

nach telefonischer Verein-
barung (038355/6430) 

Sprechzeiten der Bürgermeister:

Gemeinde Bandelin
Bürgermeisterin: Angela Suckert
Sprechzeiten: Mittwoch, 17.00 - 18.00 Uhr

Es kann jederzeit angerufen
werden unter 
Tel.: 0173/6037805

Gemeinde Gribow
Bürgermeister: Jörg-Hagen Tambach
Sprechzeiten: Es kann jederzeit angerufen

werden.

Gemeinde Groß Kiesow
Bürgermeister: Jürgen Wohlers
Sprechzeiten: nach Vereinbarung unter

Tel.-Nr.: 038355/12650

Gemeinde Groß Polzin
Bürgermeister: Silvio Grabowski
Sprechzeiten: 1. und 3. Donnerstag im

Monat
17.00 - 18.00 Uhr
Gemeindebüro Groß Polzin

Stadt Gützkow
Bürgermeister: Joachim Otto
Sprechzeiten: Dienstag 16.00 - 18.00 Uhr

Informationen
aus dem Amtsbereich

Gemeinde Karlsburg
Bürgermeister: Rolf Warkus
Sprechzeiten: Dienstag 17.00 - 18.00 Uhr

Haus der Gemeinde,
Schulstr. 27 a, 
17495 Karlsburg
Tel.-Nr.: 038355/61388

Gemeinde Klein Bünzow
Bürgermeister: Karl Jürgens
Sprechzeiten: Dienstag 16.00 - 17.30 Uhr

im Gemeindezentrum, 
Bahnhof 35, Klein Bünzow

Gemeinde Kölzin
Bürgermeisterin: Jutta Dinse
Sprechzeiten: mit vorheriger

Terminabsprache

Gemeinde Lühmannsdorf
Bürgermeisterin: Esther Hall
Sprechzeiten: Dienstag, 17.00 - 18.00 Uhr

im Gemeindezentrum, 
Giesekenhäger Reihe 33, 
17495 Lühmannsdorf
Tel. 038355/12918

Gemeinde Murchin
Bürgermeister: Peter Neumann
Sprechzeiten: Dienstag 17.00 - 18.00 Uhr

Gemeindebüro Murchin,
Dorfstraße 50

Gemeinde Rubkow
Bürgermeister: Manfred Höcker
Sprechzeiten: Montag 15.30 - 17.30 Uhr

Gemeindebüro Rubkow

Gemeinde Schmatzin
Bürgermeister: Dr. Klaus Brandt
Sprechzeiten: jeden 1. und 3. Dienstag

im Monat 15.00 - 16.30 Uhr
Gemeindebüro im Gutshaus
Schlatkow

Gemeinde Wrangelsburg
Bürgermeister: Andreas Juds
Sprechzeiten: Freitag 16.00 - 18.00 Uhr

Ginsterweg 18
Tel.: 038355/68959
Fax: 038355/689936

Gemeinde Ziethen
Bürgermeister: Eckhard Moede
Sprechzeiten: jeden 1. und letzten Montag

im Monat von 16.00 - 17.30
Uhr oder nach vorheriger
telefonischer Vereinbarung
Gemeindebüro Ziethen

Gemeinde Züssow
Bürgermeister: Hans-Dieter Hein
Sprechzeiten: jeden 1. und 3. Dienstag im

Monat von 17.00 - 18.00 Uhr
Gemeinderaum Schulstr. 1,
17495 Züssow
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Erreichbarkeit der Mitarbeiter des Amtes Züssow

Name Telefon-Nr.

________________________________________________________________________________________________________
Amtsvorsteher Rolf Warkus

nach Vereinbarung
Di. u. Do. 038355/643-0

Sitz: 17495 Züssow, Dorfstraße 6, Gützkow
Postanschrift: Amt Züssow, Do., 10.00 - 12.00 Uhr 038355/643-220
Dorfstraße 6, 17495 Züssow Ziethen

Do., 14.00 - 16.00 Uhr 038355/643-315 r.warkus@amt-zuessow.de

Leitender Verwaltungsbeamter (LVB)
Sitz: 17495 Züssow, Dorfstraße 6,
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

LVB Eckhart Stöwhas 038355/643-0 e.stoewhas@amt-zuessow.de
Sekretariat,
Vorzimmer Amtsvorsteher und LVB Nadine Beutel 038355/643-160 n.beutel@amt-zuessow.de
Personalwirtschaft Sibylle Gurr 038355/643-117 s.gurr@amt-zuessow.de
Personalverwaltung Corinna Winkler 038355/643-114 c.winkler@amt-zuessow.de
Personalabrechnung Mario Berner 038355/643-111 m.berner@amt-zuessow.de

Stabsstelle: Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung, Regionalmarketing, Förderung; Agenda 21, Tourismus, Partnerschaften
Sitz: 17495 Züssow, Dorfstraße 6
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Bärbel Sydow 038355/643-121 b.sydow@amt-zuessow.de

Fachbereich Zentrale Dienste
Sitz: 17495 Züssow, Dorfstraße 6
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Leitung des Fachbereiches Regina Kloker 038355/643-110 r.kloker@amt-zuessow.de
Zentrale Verwaltung Birgit Siewert 038355/643-161 b.siewert@amt-zuessow.de
Ortsrecht/Kommunalrecht/Wahlen und
Internetpräsentation Heike Maier 038355/643-120 h.maier@amt-zuessow.de
Sitzungsdienst/Amtsblatt Monika Mahnke 038355/643-112 m.mahnke@amt-zuessow.de
Sitzungsdienst Petra Gorklo 038355/643-162 p.gorklo@amt-zuessow.de
Informationstechnik/Datenschutz Alexander Schuricke 038355/643-123 a.schuricke@amt-zuessow.de

Fachbereich Finanzen
Sitz: 17390 Ziethen, Dorfstraße 68 a
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Leitung des Fachbereiches Charlotte Peters 038355/643-321 c.peters@amt-zuessow.de
Haushaltswesen/Beiträge Arite Hacker 038355/643-313 a.hacker@amt-zuessow.de
Haushaltswesen/Abgaben Astrid Ploetz 038355/643-322 a.ploetz@amt-zuessow.de
Abgaben Ilona Morgenstern 038355/643-312 i.morgenstern@amt-zuessow.de
Abgaben Kristian Kraffzig 038355/643-337 k.kraffzig@amt-zuessow.de
Kassenleitung Elke Henkel 038355/643-319 e.henkel@amt-zuessow.de
Buchhaltung/Kasse Martina Schlotmann 038355/643-318 m.schlotmann@amt-zuessow.de
Buchhaltung/Kasse Regina Streeck 038355/643-338 r.streeck@amt-zuessow.de
Vollstreckung Waltraut Vorbau 038355/643-332 w.vorbau@amt-zuessow.de
Vollstreckung Oliver Krüger 038355/643-336 o.krueger@amt-zuessow.de

Fachbereich Bau- und Grundstücksmanagement
Sitz: 17506 Gützkow, Pommersche Str. 27
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Leitung des Fachbereiches Ronny Saß 038355/643-218 r.sass@amt-zuessow.de
SB Bauleitplanung Dorit Brummund 038355/643-216 d.brummund@amt-zuessow.de
SB Tiefbau Karin Jürgens 038355/643-227 k.juergens@amt-zuessow.de
SB Straßenwesen Mathias Gebhardt 038355/643-217 m.gebhardt@amt-zuessow.de
SB Hochbau, Flurstücksverwaltung Sabine Muschter 038355/643-215 s.muschter@amt-zuessow.de
SB Gebäude-/Grundstücksmanagement Dr. Astrid Zschiesche 038355/643-212 a.zschiesche@amt-zuessow.de
SB Gebäude-/Grundstücksmanagement Marina Klüber 038355/643-213 m.klueber@amt-zuessow.de
SB Gebäude-/Grundstücksmanagement Annette Gallas 038355/643-226 a.gallas@amt-zuessow.de
SB Friedhofsverwaltung Karina Eberhardt 038355/643-229 k.eberhardt@amt-zuessow.de
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Öffnungszeiten der Bibliothek in Gützkow

Montag 07.30 - 12.15 Uhr und
12.45 - 17.00 Uhr

Dienstag 07.30 - 12.15 Uhr und
12.45 - 16.00 Uhr

Mittwoch geschlossen
Donnerstag 07.30 - 14.30 Uhr 
jeden 2. u. 4. Do. 
im Monat bis 11.40 Uhr
Freitag 07.30 - 13.15 Uhr

Öffnungszeiten der Bibliothek 
in Karlsburg

Dienstag 17.00 - 18.00 Uhr im Haus der Gemeinde
in Karlsburg

Öffnungszeiten der Bibliothek 
in Züssow

Donnerstag  15.00 - 18.00 Uhr in der alten Schule/
Gemeinderaum 
Züssow

Sitzungstermine

14.04.2010 Gemeindevertretung Gribow
15.04.2010 Gemeindevertretung Züssow
29.04.2010 Gemeindevertretung Murchin
03.05.2010 Gemeindevertretung Karlsburg
20.05.2010 Gemeindevertretung Züssow
20.05.2010 Gemeindevertretung Lühmannsdorf

Die Bekanntgabe der Tagesordnung und des Sitzungsor-
tes erfolgen entsprechend der Hauptsatzungen an den
Bekanntmachungstafeln. 

Grabstellenaufruf für die kommunalen
Friedhöfe in den Gemeinden 
des Amtsbereiches Züssow

Alle Erdwahlgrabstätten, die vor dem 31.12.1979 erwor-
ben wurden, für die das Nutzungsrecht nicht verlängert
wurde und auf denen nach dem 31.12.1979 keine Erdbe-
stattung bzw. nach dem 31.12.1989 keine Urnenbeisetzung
stattfand, werden als ausgelegen aufgerufen.
Diese Grabstellen können laut Friedhofssatzung eingeeb-
net werden.
Bitte melden Sie schriftlich oder persönlich die beabsich-
tigte Einebnung von Grabstellen im Amt Züssow (Bürger-
büro Gützkow) an.
Für Erdwahlgrabstätten, für die nach Ablauf des 30- jähri-
gen Nutzungsrechts die Wiederverleihung des Nutzungs-
rechts für weitere Jahre gewünscht wird oder für die auf
Grund der noch nicht abgelaufenen Ruhezeit eine Verlän-
gerung des Nutzungsrechts erforderlich ist, muss entspre-
chend der geltenden Friedhofssatzung eine Gebühr ge-
zahlt werden.
Bitte teilen Sie vor Ablauf der Ruhezeit der Grabstelle
mit, ob Sie ein Nutzungsrecht wiederverliehen bekom-
men möchten.
Urnenwahlgrabstellen, die vor dem 31.12.1989 erworben
wurden, für die das Nutzungsrecht nicht verlängert wurde
und auf denen nach dem 31.12.1989 keine Urnenbeisetzung
stattfand, werden ebenfalls als ausgelegen ausgerufen.
Diese Grabstellen können laut Friedhofssatzung eingeeb-
net werden.
Im Übrigen gelten die Regelungen für Erdwahlgrabstellen.

Kontakt: Frau Eberhardt (Tel. 038355/643-229)

Anschrift: Amt Züssow, Fachbereich Bau- und Grund-
stücksmanagement, 
Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Fachbereich Bürgerdienste
Sitz: 17390 Ziethen, Dorfstraße 68 a
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Leitung des Fachbereiches Doris Baumgardt 038355/643-335 d.baumgardt@amt-zuessow.de
SB Bürgerbüro Gützkow/
Einwohnermeldeamt/Gewerbeamt Hannelore Peters 038355/643-223 h.peters@amt-zuessow.de
SB Bürgerbüro 
Ziethen/Einwohnermeldeamt/Gewerbeamt Marianne Mauritz 038355/643-324 m.mauritz@amt-zuessow.de
SB Bürgerbüro 
Züssow/Einwohnermeldeamt/Gewerbeamt Petra Haack 038355/643-127 p.haack@amt-zuessow.de
SB Wohngeld/Übernahme Elternbeiträge Kita Roswitha Kramber r.kramber@amt-zuessow.de

dienstags und freitags in Ziethen 038355/643-325
donnerstags in Züssow 038355/643-115
in Gützkow nach Vereinbarung 038355/643-219

SB Öffentliche Ordnung und Sicherheit,
Baumschutz Wilfried Ebert 038355/643-330 w.ebert@amt-zuessow.de
SB Brandschutz, Wild- und Jagdschaden Dieter Spiering 038355/643-331 d.spiering@amt-zuessow.de
SB Standesamt/Namensänderung
Kultur, Jugend, Sport, Senioren Hannelore Denz 038355/643-326 h.denz@amt-zuessow.de
SB Standesamt/Namensänderung
Kultur, Jugend, Sport, Senioren Gisela Kuhse 038355/643-327 g.kuhse@amt-zuessow.de
SB Schulverwaltung/Kita Iris Kejla 038355/643-311 i.kejla@amt-zuessow.de

Faxanschluss Gützkow 038353/611-10
Faxanschluss Ziethen 03971/2081-20
Faxanschluss Züssow 038355/643-99
E-Mail info@amt-zuessow.de
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Informationen des Gewerbeamtes 
zur Abmeldung des Gewerbes nach 
Beendigung der gewerblichen Tätigkeit

Sehr geehrte Gewerbetreibende,
zur Ausübung eines Gewerbebetriebes ist es nicht nur not-
wendig, diesen bei Beginn der Tätigkeit anzumelden, son-
dern jede Änderung (Ummeldung) und die Beendigung der
Tätigkeit sind ebenfalls im Gewerbeamt anzeigepflichtig.
Die Gewerbeabmeldung ist im Gegensatz zur Gewerbean-
und -ummeldung gebührenfrei. Sollten Sie Ihren Gewerbe-
betrieb aufgegeben haben, so fordern wir Sie zur Erfüllung
der Abmeldepflicht auf. Die Abmeldung kann in den Bür-
gerbüros in Züssow, Gützkow und Ziethen zu den bekann-
ten Öffnungszeiten bzw. schriftlich erfolgen. Als Anlage fü-
gen wir ein Formular zur Gewerbeabmeldung bei.

Ihr Gewerbeamt

Hundehaltung und Hundekot

Hundehalter haben dafür Sorge zu tragen, dass ihre Tiere
öffentliche Straßen und Wege, öffentliche Grün- und Erho-
lungsanlagen sowie öffentliche Spielplätze nicht verunrei-
nigen. Hundekot ist unverzüglich zu beseitigen, z. B. mit-
tels eines Sets aus dem Fachhandel oder dem Aufnehmen
mit einer Plastiktüte. Der Hundekot kann in Toiletten bzw.
die Tüten mit Hundekot in Mülltonnen entsorgt werden.
Die Pflicht zur Beseitigung von Hundekot ergibt sich aus
der Straßenreinigungssatzung, aus dem Straßen- und We-
gegesetz M-V und der Hundehalterverordnung M-V. Beson-
ders verwerflich und gesundheitsgefährdend vor allem für
Kinder ist der nicht unverzüglich beseitigte Hundekot auf
Spielplätzen. Wird Hundekot vom Hundeführer nicht be-
seitigt, kann dies nach konkreter Anzeige als Ordnungswid-
rigkeit mit Geldbuße geahndet werden. Gleichzeitig weise
ich darauf hin, dass die Verunreinigung von privaten Flä-
chen zu zivilrechtlichen Streitigkeiten führen kann. Aus die-
sem Grund sollten Sie verhindern,  dass Ihr Hund dort ab-
kotet oder Sie entfernen die Verunreinigung  unverzüglich.
Abschließend weise ich die betreffenden Hundehalter auf
die Anmelde- und Steuerpflicht für ihre Hunde hin. Ein
Verstoß gegen diese Pflicht ist mit einem empfindlichen
Bußgeld bedroht.

Ihre örtliche Ordnungsbehörde

Grundstücksangebot in Quilow

Die Gemeinde Groß Polzin schreibt das bebaute, leer ste-
hende Wohngrundstück, gelegen in 
17390 Groß Polzin/OT Quilow, Quilow Nr. 42/43
zum Verkauf aus.
Gemarkung: Quilow
Flur: 1
Flurstück: 332/1
Grundstücksfläche: 1.172 qm
Mindestgebot: 5.000 EUR
Das Grundstück ist mit einer sanierungsbedürftigen unter
Denkmalschutz stehenden eingeschossigen Doppelhaus-
hälfte (ehemaliges Landarbeiterhaus) und diversen Neben-
gebäuden bebaut. Alle mit der Veräußerung im Zusammen-
hang stehenden Kosten trägt der Erwerber. Gebote sind in
einem verschlossenen Umschlag bis zum 30.04.2010 zu rich-
ten an die Gemeinde Groß Polzin über Amt Züssow, Dorf-
straße 6, 17495 Züssow, AZ: Kaufgebot Wohnhaus Quilow

Grabowski
Bürgermeister

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes 
für den Kauf des Wohngrundstücks 
in Groß Polzin/OT Quilow, Quilow Nr. 42/43

Die Gemeinde Groß Polzin beabsichtigt, das o.g. Wohn-
grundstück zu den anliegenden Bedingungen zu verkaufen
und bittet um Abgabe eines Angebotes.
Das Angebot muss im Amt Züssow bis zum 30.04.10
eingegangen sein. Die Zuschlagsfrist, bis zu deren Ablauf
der Bewerber an das Angebot gebunden ist, endet am
31.05.10.
Schriftliche Angebote sind entsprechend der in den Unter-
lagen niedergelegten Vorgaben und unter Verwendung des
Formulars in einem verschlossenen Umschlag mit der Auf-
schrift „Kaufgebot Wohnhaus Quilow“ einzureichen im 
Amt Züssow
Bau- und Grundstücksmanagement
Dorfstraße 6
17495 Züssow

Ich bitte für Ihr Angebot die Ausfertigung der anliegenden
Angebotsunterlagen (Anlage 2) zu benutzen.

Mit freundlichen Grüßen

Saß
Fachbereichsleiter
Bau- und Grundstücksmanagement

Anlage 2
Wesentlicher Vertragsinhalt für den Kaufvertrag zwischen
der Gemeinde Groß Polzin und dem Bewerber

Grundbuchstand:
Grundbuch des Amtsgerichtes Anklam 
Grundbuch von Groß Polzin, Blatt 1 
Gemarkung Quilow
Flur 1
Flurstück 332/1
Größe: 1.172 qm
Eigentümer: Gemeinde Groß Polzin
Abt.: II und III keine Eintragungen das Flurstück betreffend
Verkauf:
Die Gemeinde verkauft das mit einem unter Denkmal-
schutz (Nr. 1461 der Baudenkmalliste des LK OVP) stehen-
den Gebäude (ehemalige Landarbeiterhaus) bebaute Flur-
stück 332/1 in der Flur 1 Gemarkung Quilow nebst allen
gesetzlichen Bestandteilen und sämtlichem Zubehör, so-
weit es Eigentum der Gemeinde Groß Polzin ist. Das
Grundstück ist unvermessen.

Kaufpreis:
Der Kaufpreis beträgt gemäß Angebot ... EURO.
Der Kaufpreis wird wie folgt gezahlt:
Der Kaufpreis ist fällig binnen zwei Wochen nach Eingang
der Nachricht über die Eintragung der Auflassungsvormer-
kung zu Gunsten der Käufer.
Bei nicht fristgerechter Zahlung des Kaufpreises oder Teilen
davon, ist der rückständige Betrag mit 10 % zu verzinsen.

Gewährleistung:
Die Käufer kennen das Vertragsobjekt und wissen, dass
das Wohngebäude z.Zt. leer steht. 

Übergabe:
- der Monatserste nach Eingang des Kaufpreises
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- Übergabe sämtlicher Bewirtschaftungsunterlagen wie z.
B. Steuer- und Versicherungsbescheide (so weit vorhan-
den)

Kosten:
Folgende Kosten werden vom Käufer übernommen: 
- Beurkundungskosten für den Kaufvertrag und seinen

Vollzug 
- ggfls. Vermessungs- und Vermarktungskosten
- Grunderwerbssteuer
- Kosten für Zustimmungs- und Genehmigungserklärungen

Rücktritt:
Beide Vertragsparteien sind berechtigt, von dem Kaufver-
trag zurückzutreten, falls eine Genehmigung versagt ist
oder wenn der Vertrag aus anderen Gründen nicht durchge-
führt werden kann. Die Vertragsparteien verzichten darauf,
Schadenersatz wegen Nichterfüllung geltend zu machen.

…………………………………….
Datum und Unterschrift Bieter 

Hinweis: 
Die Anlage 2 und das Grundstücksangebot finden Sie auch
auf der Internetseite des Amtes Züssow www.amt-zues-
sow.de unter „Anzeigen/Immobilien“.

Gemeinde Karlsburg
Der Bürgermeister 

„WOHNEN + BETREUEN DER 
GENERATION 50 PLUS“ IN KARLSBURG

WIR SUCHEN Investoren für seniorengerechtes und be-
treutes Wohnen, neue Ideen für altersge-
rechtes Wohnen bzw. altengerechte Nut-
zungsformen - unter Einbeziehung
ökologischer und ökonomischer Gesichts-
punkte in der Gemeinde Karlsburg (1.500
EW), Amt Züssow, Landkreis Ostvorpom-
mern als Investor und Betreiber.  zzgl. 
häusliche Krankenbetreuung/Pflegedienst
z. B. über eigene/unabhängige Außenstel-
le ist zu gewährleisten

WIR BIETEN • Grundstück ca. 4.000 qm im Bebauungs-
gebiet „Teichweg” in naturnaher Umge-
bung

• gute verkehrliche Erreichbarkeit mit 
Bus/Bahn, Greifswald-Peene-Insel Use-
dom gut erreichbar

• Verkaufseinrichtung „Multimarkt Schu-
bert“, Frisör, Sparkasse im Ort

• Sport- und Freizeitangebote, Radwandern
• sehr gute medizinische Vor-Ort-

Versorgung (Herz- und Diabeteszentrum 
M-V, Herz-, Thorax-, Gefäßchirurgie, Kar-
diologie, Intensivmedizin. 
Stoffwechselkrankheiten, Zahnarzt)

• Konzertangebote im Karlsburger Schloss 
und in der Steinfurther Kapelle

INTERESSIERT?
KONTAKT IHR ANSPRECHPARTNER:

Bürgermeister Rolf Warkus
Amt Züssow Gemeinde Karlsburg 
Dorfstr. 6, 17495 Züssow
Tel.: 038355/643160
E-Mail: info@amt-zuessow.de

Wir stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung und sind Ih-
nen als Partner bei Ihrer Entscheidung behilflich.

B-Plan-Gebiet „Teichweg“

Um auch die Wohnansiedlung zu verbessern, wurde durch
die Gemeinde das Wohngebiet „Teichweg“ geschaffen. Es
ist mit 30 Bauparzellen als Reines Wohngebiet ausgewie-
sen und 50 % davon sind bereits verkauft worden.
Noch sind aber Baugrundstücke für Einzel-, Doppel- und
Reihenhäuser sowie Hausgruppen zu haben. Mit dieser Mi-
schung soll eine Anpassung an die Dorfbebauung in Höhe
und Gestalt erreicht werden.
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Amtliche 
Bekanntmachungen
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Öffentliche Bekanntmachung zu der Wahl aus besonderem Anlass am 25. April 2010
in der Stadt Gützkow, Wahlgebiet Lüssow

Gemäß § 52 Abs. 1 Nr. 2 des Kommunalwahlgesetzes für
das Land Mecklenburg-Vorpommern (KWG M-V) findet ei-
ne Wahl aus besonderem Anlass für den Rest der Wahlpe-
riode statt, wenn aus Anlass der Änderung von Gemein-
degrenzen nach den Bestimmungen der
Kommunalverfassung eine Wahl erforderlich ist.
Die Gemeinde Lüssow  wurde mit Wirkung vom
01.01.2010 in die Stadt Gützkow eingemeindet. 
Die gesetzliche Zahl der Stadtvertreter in der Stadt Gütz-
kow, die durch die Gebietsänderung mehr Einwohner er-
hält, erhöht sich bis zum Ende der Wahlperiode im glei-
chen Verhältnis wie die Einwohnerzahl. Die Zahl der
Stadtvertreter erhöht sich von bisher 13 auf 14. In dem un-
mittelbar betroffenen Gebiet (ehemalige Gemeinde Lüs-
sow) findet aus diesem Grund am 25. April 2010 eine Wahl
aus besonderem Anlass statt. 
Der eine zu wählende Stadtvertreter wird von den Lüs-
sower Wahlberechtigten gewählt.

Sitzung des Wahlausschusses des Amtes Züs-
sow zur Feststellung des Wahlergebnisses der
Wahl aus besonderem Anlass in Lüssow 

Zur öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses des Amtes
Züssow möchte ich Sie einladen.

Termin: 28. April 2010, 18.00 Uhr
Ort: Amt Züssow in 17495 Züssow, 

Dorfstraße 6, 
Beratungsraum

Tagesordnung:
1. Begrüßung, Feststellung der Anwesenheit und der Be-

schlussfähigkeit
2. Abstimmung über die Tagesordnung
3. Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl aus 

besonderem Anlass in Lüssow am 25.04.2010 
(Wahl eines Stadtvertreters für die Stadtvertretung
Gützkow)

Der Wahlausschuss verhandelt und entscheidet in öf-
fentlicher Sitzung. 
Der Zutritt ist jedermann gestattet. 

Züssow, den 6. April 2010
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Amt Züssow

Beschlüsse des Amtsausschusses 
vom 09.03.2010

Öffentlicher Teil:
Antrag der Regionalen Schule Gützkow auf Weiterfüh-
rung der „Offenen Ganztagsschule“ für das Schuljahr
2010/2011
Der Amtsausschuss stimmt für das Schuljahr 2010/2011
der Weiterführung der „Offenen Ganztagsschule“ für die
Regionale Schule Gützkow zu.

Antrag der Regionalen Schule Gützkow auf Einführung
der „Vollen Halbtagsschule“ für die Grundschule der
Peentetalschule Gützkow ab dem Schuljahr 2010/2011
Der Amtsausschuss stimmt der Beantragung und Einfüh-
rung der „Vollen Halbtagsschule“ für die Grundschule der
Peenetalschule Gützkow zu.

Wahl der Schiedspersonen des Amtes Züssow - Amtsge-
richtsbezirk Greifswald
Der Amtausschuss des Amtes Züssow wählt folgende Per-
sonen zur Schiedsperson:
Vorsitzende: Frau Regine Heppner-Bein
1. Stellvertreterin Frau Karin Warkus
2. Stellvertreterin Frau Brigitte Zirzow

Überprüfung der Angemessenheit der Höhe der sit-
zungsbezogenen Aufwandsentschädigungen
Der Amtsausschuss beschließt eine sitzungsbezogene
Aufwandsentschädigung in Höhe von 30,00 EUR für Mit-
glieder des Amtsausschusses und sachkundige Einwohner
und 60,00 EUR für Ausschussvorsitzende.

Überprüfung der Angemessenheit der Höhe der funkti-
onsbezogenen Aufwandsentschädigungen
Der Amtsausschuss legt die monatliche Aufwandsentschä-
digung des Amtsvorstehers fest auf 970,00 EUR. 
Die monatliche Aufwandsentschädigung für die Gleich-
stellungsbeauftragte wird in Höhe von 130,00 EUR als an-
gemessen gesehen.

Genehmigung der Eilentscheidung des Amtsvorstehers
zur außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 17.000,00
EUR bei der HH-Stelle 21400.94500 und außerplanmä-
ßigen Einnahme in Höhe von 8.500,00 EUR bei der HH-
Stelle 21400.36101
Der Amtsausschuss genehmigt die Eilentscheidung des
Amtsvorstehers vom 18.01.2010, zur außerplanmäßigen
Ausgabe in Höhe von 17.000,00 EUR bei der HH-Stelle
21400.94500 und der außerplanmäßigen Einnahme in Hö-
he von 8.500,00 EUR bei der HH-Stelle 21400.36101.

Festsetzung der Aufnahmekapazitäten an den öffentli-
chen allgemeinbildenden Schulen im Amtsbereich
Der Amtsausschuss Züssow als Schulträger der Grund-
schule Züssow, Grundschule Schlatkow und der Regiona-
len Schulen mit Grundschule Gützkow legt folgende Auf-
nahmekapazitäten für das Schuljahr 2010/2011
entsprechend § 45 Schulgesetz M-V i.  V. m. der Schulka-
pazitätsverordnung M-V fest:
Grundschule Züssow: 200 Schüler
Grundschule Schlatkow: 104 Schüler
Grundschulbereich Gützkow: 179 Schüler
Regionalschulbereich Gützkow: 364 Schüler

Ermächtigung des Amtsvorstehers zu einer Vergabeent-
scheidung
Der Amtsausschuss beschließt, den Amtsvorsteher 
zu ermächtigen, die Vergabeentscheidung für die Erneue-
rung der Telefonanlage in allen drei Bürgerbüros zu 
treffen. 
Diese Ermächtigung gilt für ein Kostenvolumen von maxi-
mal 40.000 EUR brutto.

Gemeinde Bandelin

Beschlüsse der Gemeindevertretung
vom 02.03.2010

Öffentlicher Teil:

Überprüfung der Angemessenheit der Höhe der Auf-
wandsentschädigungen
Die Gemeindevertretung beschließt eine sitzungsbezo-
gene Aufwandsentschädigung in Höhe von 20,00 EUR für
Gemeindevertreter und 30,00 EUR für Ausschussvorsit-
zende. 
Die Gemeindevertretung legt die monatliche Aufwands-
entschädigung des Bürgermeisters neu fest auf 470,00
EUR.
Die Hauptsatzung ist entsprechend zu ändern.

Überplanmäßige Ausgabe auf der Haushaltsstelle
67500.54300 - Winterdienst
Die Gemeindevertretung Bandelin beschließt die über-
planmäßige Ausgabe in Höhe von 25.000,00 EUR auf der
Haushaltsstelle 67500.54300 (Winterdienst)

Überplanmäßige Ausgabe auf der HH-Stelle
88000.93200
Die Gemeindevertretung Bandelin beschließt die über-
planmäßige Ausgabe auf der HH-Stelle 88000.93200 in
Höhe von 100,00 EUR. Die überplanmäßigen Ausgaben
werden aus der allgemeinen Rücklage finanziert. 

Erklärung der Gemeinde Bandelin zur Sanierung der
Friedhofsmauer in Kuntzow im Zuge der Flurneuord-
nung
1. Die Gemeinde Bandelin stimmt der Maßnahme „Sa-

nierung der Friedhofsmauer in Kuntzow“ zu.
2. Die Gemeinde übernimmt die Unterhaltung der Maß-

nahme vom Tage der Abnahme der Baumaßnahme an.
3. Die Gemeinde übernimmt den Eigenanteil für die o.

g. Maßnahme in bar. 
Dieser beträgt nach erster Kostenschätzung 6.730,24
EURO.

4. Der Gemeinde ist bekannt, dass eine nach der Richt-
linie für die Förderung der Integrierten ländlichen
Entwicklung/ILERL M-V) gewährte Zuwendung erst
dann ausgezahlt wird, wenn die erbrachten Leis-
tungen durch bezahlte Rechnungen nachgewiesen
sind.

Der Gemeinde stehen die finanziellen Mittel zur Verfü-
gung, um die vollständige Vorfinanzierung der gesamten
Maßnahme, für die die Zuwendungsgewährung beantragt
wurde, zu gewährleisten.
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Nichtöffentlicher Teil:

Grundstückstausch in der Gemarkung Kuntzow im Rah-
men der Flurneuordnung

Grundstückstausch in der Gemarkung Kuntzow im Rah-
men der Flurneuordnung

Personalangelegenheit

Wahl in den Finanzausschuss der Gemeinde Bandelin
In den Finanzausschuss wird gewählt:
Die Gemeindevertreterin: Frau Regina Rieck

Gemeinde Groß Kiesow

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Groß Kiesow 
für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 47 der KV M-V wird nach Beschluss Nr.
001/2010 der Gemeindevertretung vom 08.02.2010 folgen-
de Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen 1.154.100,00 EUR
in den Ausgaben 1.154.100,00 EUR

2. im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen 173.600,00 EUR
in den Ausgaben 173.600,00 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. Der Gesamtbetrag der Kredite für

Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen - EUR

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf - EUR

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite 100.000,00 EUR

§ 3
Die Hebesätze der Realsteuer werden wie folgt festge-
setzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) 250 v. H.

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) 330 v. H.

2. Gewerbesteuer 300 v. H.

Groß Kiesow, den 08.02.2010

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Groß
Kiesow für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit öffentlich
bekanntgemacht und kann zusammen mit den Anlagen in-
nerhalb des  folgenden Monats auf die Bekanntmachung
zu den Geschäftszeiten von jedermann im Amt Züssow,
Bürgerbüro Ziethen, Dorfstr. 68 A in 17390 Ziethen einge-
sehen werden.

Bekanntgabe an die Kommunalaufsicht des Landkreise
Ostvorpommern erfolgte am 26.03.2010
Veröffentlicht im Amtsblatt vom 14.04.2010 Nr. 4

Bekanntmachung der Gemeinde 
Groß Kiesow über die frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung für die 
Ausweisung von Windenergieflächen und
über die Aufstellung des Bebauungs-
planes „Windpark Dambeck-Ost“

Am 26.04.2010 findet in der öffentlichen Gemeindevertre-
tersitzung der Gemeinde Groß Kiesow um 19.00 Uhr im
Gemeindebüro in Groß Kiesow, Schulstr. 1 a eine frühzei-
tige Bürgerbeteiligung statt, wo die Planungsziele zum
„Windpark Dambeck-Ost“ erläutert werden.
Die Bürger der Gemeinde Groß Kiesow werden dazu
herzlich eingeladen.

Gemeinde Groß Polzin

Beschlüsse der Gemeindevertretung
vom 25.02.2010

Öffentlicher Teil:

Gemeindliches Einvernehmen zum Leistungsvertrag
nach § 16 KiföG M-V vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 für
die Kindertagesstätte „Kindertraum“ in Groß Polzin 
(Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters
vom 02.02.2010)
Die Gemeindevertretung Groß Polzin erteilt das ge-
meindliche Einvernehmen zum Leistungsvertrag nach §
16 KiföG M-V vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 für die Kin-
dertagesstätte „Kindertraum“ in Groß Polzin.

Überprüfung der Angemessenheit der Höhe der Auf-
wandsentschädigungen
Die Gemeindevertretung beschließt eine sitzungsbezoge-
ne Aufwandsentschädigung in Höhe von 30,00 € 
für Gemeindevertreter und sachkundige Einwohner und -
für Ausschussvorsitzende. 
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Die Gemeindevertretung legt die monatliche Aufwands-
entschädigung des Bürgermeisters neu fest auf 400,00 €.
Die Hauptsatzung ist entsprechend zu ändern.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2010
Aufgrund der §§ 47 ff. der Kommunalverfassung M-V be-
schließt die Gemeindevertretung Groß Polzin die vorlie-
gende Haushaltssatzung 2010 mit den dazugehörenden
Anlagen.

Eckdaten:
Verwaltungshaushalt
Einnahmen 485.100 €
Ausgaben 485.100 €

Vermögenshaushalt
Einnahmen 124.900 €
Ausgaben 124.900 €

Es werden festgesetzt
Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen 38.100 €
davon für Umschuldungen 38.100 €

der Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigungen 0 €
der Höchstbetrag der Kassenkredite 48.000 €
Die Hebesätze für die Realsteuern werden festgesetzt
auf
1. Grundsteuer A 300 v. H.
2. Grundsteuer B 350 v. H.

Gewerbesteuer 300 v. H.

Beteiligung am Förderprogramm „Breitbandversorgung
ländlicher Räume“ in M-V
Die Gemeinde Groß Polzin beschließt eine Beteiligung
am Förderprogramm „Breitbandversorgung ländlicher
Räume“ in M-V. Eine Bedarfsanalyse mit dem Ziel der
Schaffung einer zuverlässigen, erschwinglichen und hoch-
wertigen Breitbandinfrastruktur soll für die Ortsteile Groß
Polzin, Klein Polzin, Konsages, Quilow, Pätschow und Vi-
tense durchgeführt werden. 

Nichtöffentlicher Teil:

Beschluss zur Auftragsvergabe - Kauf und Lieferung von
Bäumen

Grundstücksverkauf in der Ortslage Quilow durch öf-
fentliche Ausschreibung

Stadt Gützkow

Beschlüsse der Stadtvertretung 
vom 25.02.2010

Öffentlicher Teil:

Haushaltsplan der Stadt Gützkow und deren Anlagen
für 2010
Die Stadtvertretung beschließt laut § 47 KV M-V den
Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2010 mit den da-
zugehörenden Anlagen.

Eckdaten der Haushaltssatzung:

1. Verwaltungshaushalt Einnahmen 3.737.400,00 EUR
Ausgaben 3.737.400,00 EUR

2. Vermögenshaushalt Einnahmen 1.245.800,00 EUR
Ausgaben 1.245.800,00 EUR

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 370.000,00
EUR festgesetzt.
Der Gesamtbedarf der Kredite beträgt 0.

Die Hebesätze der Realsteuer werden wie folgt festge-
setzt:
Grundsteuer A: 270 v. H.
Grundsteuer B: 335 v. H.
Gewerbesteuer: 300 v. H.

Überprüfung der Angemessenheit der Höhe der Auf-
wandsentschädigungen
Die Stadtvertretung beschließt eine sitzungsbezogene
Aufwandsentschädigung in Höhe von 25,00 EUR für Stadt-
vertreter, 20,00 EUR für sachkundige Einwohner und 60
EUR für Ausschussvorsitzende. 
Die Stadtvertretung legt die monatliche Aufwandsent-
schädigung des Bürgermeisters fest auf 1.100,00 EUR.
Die sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung für die
Mitglieder der Ortsteilvertretung Lüssow wird auf 20,00
EUR bestimmt.
Die monatliche Aufwandsentschädigung für den Vorsit-
zenden der Ortsteilvertretung Lüssow wird festgelegt auf
50,00 EUR.

Wahl eines neuen Mitgliedes in den Finanzausschuss
der Stadt Gützkow
In den Finanzausschuss wird Frau Dana Müller als weite-
res Mitglied gewählt.

Wahl eines neuen Mitgliedes in den Rechnungsprü-
fungsausschuss der Stadt Gützkow
In den Rechnungsprüfungsausschuss wird Frau Dana Mül-
ler als weiteres Mitglied gewählt.

Wahl eines neuen Mitgliedes in den Ausschuss 
für Kultur, Bildung, Sport und Soziales der Stadt 
Gützkow
In den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Soziales
wird Frau Dana Müller als weiteres Mitglied gewählt.

Wahl eines neuen Mitgliedes in den Ausschuss für die
Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt der Stadt
Gützkow
In den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und
Umwelt wird Frau Dana Müller als weiteres Mitglied ge-
wählt.

Nichtöffentlicher Teil

Personalangelegenheit
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Gemeinde Karlsburg

Beschlüsse der Gemeindevertretung
vom 01.03.2010

Öffentlicher Teil:

Beschluss der Haushaltssatzung 2010 und deren Anlagen
Die Gemeindevertretung Karlsburg beschließt laut §§ 47
ff. der Kommunalverfassung M-V die vorliegende Haus-
haltssatzung 2010 mit den dazugehörenden Anlagen:
Eckdaten:
Verwaltungshaushalt
Einnahmen 1.125.000,00 EUR
Ausgaben 1.317.100,00 EUR
Vermögenshaushalt
Einnahmen 684.400,00 EUR
Ausgaben 684.400,00 EUR
Es werden festgesetzt:
Der Gesamtbetrag d. Kredite f. Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen auf 0,00 EUR
davon für Umschuldungen 0,00 EUR
der Gesamtbetrag für 
Verpflichtungsermächtigungen 0,00 EUR
der Gesamtbetrag für Kassenkredite 100.000,00 EUR
Die Hebesätze für die Realsteuer lauten wie folgt:
Grundsteuer A 248 v. H.
Grundsteuer B 354 v. H.
für die Gewerbesteuern 300 v. H.

Überprüfung der Angemessenheit der Höhe der sit-
zungsbezogenen Aufwandsentschädigungen
Die Gemeindevertretung beschließt eine sitzungsbezoge-
ne Aufwandsentschädigung in Höhe von 25 EUR für Ge-
meindevertreter und sachkundige Einwohner und 60 EUR
für Ausschussvorsitzende.

Überprüfung der Angemessenheit der Höhe der funkti-
onsbezogenen Aufwandsentschädigungen
Die Gemeindevertretung legt die monatliche Aufwands-
entschädigung des Bürgermeisters neu fest auf 750,00 EUR.
Die Hauptsatzung ist entsprechend zu ändern.

Raumkonzept Haus der Gemeinde
Die Gemeindevertretung Karlsburg beschließt die Nut-
zung der Räumlichkeiten im Haus der Gemeinde.
Vom Eingang HdG aus:
Unten: 
vorne rechts Bibliothek
vorne links Räume für Privatfeiern
hinten rechts Senioren
hinten links Kraftsport
Oben:
vorne rechts Gemeinde
vorne links Keramik 
hinten rechts Kulturverein/Zeichenzirkel
hinten links frei ,

Nichtöffentlicher Teil:

Ehrungen 2010
Grundstücksverkauf in der Ortslage Karlsburg - Parkflä-
che hinter der Dorfstr. 32

Gemeinde Klein Bünzow

Beschlüsse der Gemeindevertretung
vom 01.03.2010

Öffentlicher Teil:

Gemeindliches Einvernehmen zum Leistungsvertrag
nach § 16 KiföG M-V vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 für
die Kindertagesstätte „Märchenwald“ in Klein Bünzow
Die Gemeindevertretung Klein Bünzow erteilt das ge-
meindliche Einvernehmen zum Leistungsvertrag nach §
16 KiföG M-V vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 für die Kin-
dertagesstätte „Märchenwald“ in Klein Bünzow.

Überprüfung der Angemessenheit der Höhe der Auf-
wandsentschädigungen
Die Gemeindevertretung beschließt eine sitzungsbezoge-
ne Aufwandsentschädigung in Höhe von 30,00 EUR für Ge-
meindevertreter und sachkundige Einwohner und 60,00
EUR für Ausschussvorsitzende. 
Die Gemeindevertretung legt die monatliche Aufwands-
entschädigung des Bürgermeisters fest auf 600,00 EUR.

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2010
Die Gemeindevertretung Klein Bünzow beschließt laut §§
47 ff. der Kommunalverfassung M-V die vorliegende
Haushaltssatzung 2010 mit den dazugehörenden Anlagen:

Eckdaten
Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt
Einnahmen 944.600 EUR Einnahmen 318.000 EUR
Ausgaben 944.600 EUR Ausgaben 318.000 EUR

Es werden festgesetzt:
Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Inve-
stitionsfördermaßnahmen auf 0,00 EUR
davon für Umschuldungen 0,00 EUR
der Gesamtbetrag für Verpflichtungs-
ermächtigungen 0,00 EUR
der Gesamtbetrag für Kassenkredite 90.000,00 EUR

Die Hebesätze für die Realsteuern lauten wie folgt:
Grundsteuer A 240 v. H.
Grundsteuer B 320 v. H.
für die Gewerbesteuern 300 v. H.

Namensgebung für das Gemeindezentrum in Klein Bünzow
Das Gemeindezentrum in Klein Bünzow erhält den Na-
men: „Pommernhus“.

Nichtöffentlicher Teil:

Garagenmiete

Änderung des Pachtvertrages für die Kita Klein Bünzow

Abgelehnter Beschluss:
Stellungnahme zum Antrag auf wesentliche Änderung
der Betriebsmodi von 3 Windkraftanlagen im Windpark
Klein Bünzow
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Gemeinde Lühmannsdorf 

Beschlüsse der Gemeindevertretung
vom 11.03.2010

Öffentlicher Teil:
Beschluss der Haushaltssatzung 2010 und deren Anlagen
Die Gemeindevertretung Lühmannsdorf beschließt lt. §
47 KV-M-V den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung
2010 mit den dazugehörenden Anlagen.
Eckdaten der Haushaltssatzung:
1. Vermögenshaushalt

Einnahmen 560.400,00 EUR
Ausgaben 560.400,00 EUR

2. Vermögenshaushalt
Einnahmen 248.000,00 EUR
Ausgaben 248.000,00 EUR

Der Höchstbetrag der Kassenkredite 
wird festgesetzt auf 56.000,00 EUR
Der Gesamtbetrag der Kredite beträgt 0,00 EUR
Die Hebesätze der Realsteuer werden wie folgt gesetzt:

Grundsteuer A 239 v.H.
Grundsteuer B 318 v.H.
Gewerbesteuer 300 v.H.

8. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemein-
de Lühmannsdorf
Die Gemeindevertretung beschließt die 8. Satzung zur
Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Lühmanns-
dorf.

Nichtöffentlicher Teil:

Bauantrag zur Erweiterung eines bestehenden Doppel-
carports
Errichtung eines Wohnhauses mit Nebengebäuden - 5.
Verlängerung des Vorbescheides
Personalangelegenheit: unbefristete Einstellung einer
geringfügig Beschäftigten

8. Satzung zur Änderung 
der Hauptsatzung der Gemeinde 
Lühmannsdorf

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für
das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fas-
sung der Neubekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBl.
M-V S. 205), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
zur Reform des Gemeindehaushaltsrechtes vom 14. De-
zember 2007 (GVOBl. M-V S. 410) wird nach Beschlussfas-
sung der Gemeindevertretung vom 11.03.2010 die folgen-
de 8. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der
Gemeinde Lühmannsdorf erlassen:

Artikel 1
Änderung der Hauptsatzung
Die Hauptsatzung der Gemeinde Lühmannsdorf vom
13.01.2000, zuletzt geändert durch die 7. Satzung zur Än-
derung der Hauptsatzung vom 05.01.2010, wird wie folgt
geändert:

§ 5 „Bürgermeister/Stellvertreter“ Abs. 2 wird neu formu-
liert:
(2) Der Bürgermeister und ein Stellvertreter entscheiden
im Rahmen der bewilligten Haushaltsmittel über die Ver-
gabe von Aufträgen nach VOL bis zu einer Wertgrenze von
10.000 EUR und nach VOB bis zu einer Wertgrenze von
20.000 EUR, soweit der Auftrag auf eine einmalige Lei-
stung gerichtet ist. 
Soweit der Auftrag auf eine wiederkehrende Leistung ge-
richtet ist, entscheiden der Bürgermeister und ein Stell-
vertreter im Rahmen der bewilligten Haushaltsmittel über
die Vergabe von Aufträgen nach VOL bis zu einer Wert-
grenze von 2.500 EUR Jahresbetrag und nach VOB bis zu
einer Wertgrenze von 5.000 EUR Jahresbetrag.

Artikel 2
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Lühmannsdorf, den 30.03.2010

Verfahrensvermerk:
Angezeigt bei der Rechtsaufsichtsbehörde Landkreis Ost-
vorpommern am 06.04.2010
Bekannt gemacht am 14.04.2010 im Züssower Amtsblatt
Nr. 04/2010

Bekanntmachungsvermerk:
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese Verstö-
ße entsprechend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des
Landes Mecklenburg-Vorpommern nur innerhalb eines
Jahres geltend gemacht werden. Die Frist gilt nicht für die
Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekannt-
machungsvorschriften.

Lühmannsdorf, den 30.03.2010

Gemeinde Murchin

Beschlüsse der Gemeindevertretung
vom 25.02.2010

Öffentlicher Teil:
1. Änderung zur Nutzungsverordnung
Die Gemeindevertretung Murchin beschließt die 1. Ände-
rung der Nutzungsverordnung für die Gemeinderäume.

Nichtöffentlicher Teil:

Antrag auf Erlass der Grundsteuer B gem. § 22 Grund-
steuergesetz 
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1. Änderung der Nutzungsverordnung
für die Gemeinderäume Murchin, 
Relzow, Lentschow und die Räume 
der FFw Murchin

Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung vom
25.02.2010 wird folgende 1. Änderung der Nutzungsver-
ordnung für die Gemeinderäume in Murchin, Relzow und
Lentschow und für die Räume der FFw Murchin beschlos-
sen:
Die Gemeinde Murchin übergibt den Gemeinderaum in
Murchin, Dorfstraße 50, den Gemeinderaum in Relzow,
Dorfstraße 19 und den Gemeinderaum in Lentschow,
Dorfstraße 21, zur Nutzung für Versammlungen, für Fest-
lichkeiten und für sonstige Anlässe.
Verantwortlich für die Vergabe der Räumlichkeiten ist der
Bürgermeister der Gemeinde Murchin. Der Bürgermeister
kann diese Verantwortlichkeit delegieren.
Eventuell erforderliche behördliche Genehmigungen
oder Erlaubnisse sind vom Nutzer auf dessen Kosten ein-
zuholen.
Für die Nutzung der Räumlichkeiten erhebt die Gemein-
de Murchin ein einheitliches Entgelt in Höhe von 
. 40,00 Euro/Tag in den Sommermonaten und
. 60,00 Euro/Tag in den Wintermonaten (Oktober -

April)

Für die Nutzung durch eingetragene Vereine aus der Ge-
meinde Murchin und der FFw Murchin wird kein Entgelt
erhoben.
Für die Abgeltung der Nebenkosten (Energie, Wasser, Ab-
wasser) ist ein pauschalierter Betrag in dem Entgelt ent-
halten. Die ordnungsgemäße Müllentsorgung obliegt dem
Nutzer.
Der Nutzer erhält eine Rechnung über das Entgelt.
Das Nutzungsentgelt ist während der Öffnungszeiten des
Amtes Züssow im Bürgerbüro Ziethen bar einzuzahlen
oder auf das 
• Konto bei der Sparkasse Vorpommern, 
• Konto Nr.430006799, 
• BLZ: 15050500, zu überweisen.

Dem Nutzer wird für die Dauer der Nutzung der Schlüssel
für die o. g. Räumlichkeit am Vortag ausgehändigt und am
Tag nach der Nutzung vom Nutzer zurückgegeben.
Die Räumlichkeiten sind in einem sauberen und ordentli-
chen Zustand an die Gemeinde zurückzugeben. Anderen-
falls wird eine Reinigungsfirma zu Lasten des Nutzers be-
auftragt.
Sollten Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände be-
schädigt werden, behält sich die Gemeinde den Anspruch
auf Schadenersatz vor. Die Kosten für die Beseitigung der
Beschädigungen werden dem Nutzer in Rechnung ge-
stellt.
Ein Rechtsanspruch auf Raumnutzung besteht nicht.

Murchin, den 01.03.2010

Gemeinde Rubkow

Beschlüsse der Gemeindevertretung
vom 10.03.2010

Öffentlicher Teil:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2010
Die Gemeindevertretung Rubkow beschließt laut §§ 47 ff.
Kommunalverfassung M-V die vorliegende Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2010.
Eckdaten:
Verwaltungshaushalt
Einnahmen 629.300 EUR
Ausgaben 629.300 EUR
Vermögenshaushalt
Einnahmen 462.100 EUR
Ausgaben 462.100 EUR
Es werden festgesetzt: 
Der Gesamtbetrag an Krediten 
für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen 210.700 EUR
davon für Umschuldungen 210.700 EUR
der Gesamtbetrag an 
Verpflichtungsermächtigungen 0 EUR
der Gesamtbetrag der Kassenkredite 60.000 EUR
Die Hebesätze für die Realsteuern werden festgesetzt
auf:
1. Grundsteuer A 240 v.H.
2. Grundsteuer B 320 v.H.
Gewerbesteuern 300 v.H.

Beschluss zur Satzung über die Straßenreinigungssat-
zung der Gemeinde Rubkow
Die Gemeindevertretung beschließt die Straßenreini-
gungssatzung der Gemeinde Rubkow.

Überprüfung der Angemessenheit der Höhe der Auf-
wandsentschädigungen
Die Gemeindevertretung beschließt eine sitzungsbezoge-
ne Aufwandsentschädigung in Höhe von 30 EUR für die
Gemeindevertreter und sachkundigen Einwohner und 60
EUR für Ausschussvorsitzende.
Die Gemeindevertretung legt die monatliche Aufwands-
entschädigung des Bürgermeisters fest auf 500 EUR.

Stellungnahme als Nachbargemeinde zum Bebauungs-
plan Nr. 1 “Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem
Gelände des ehem. Depots Relzow“ und 1. Änderung
des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Murchin
Die Gemeinde Rubkow hat keine Anregungen und Hin-
weise zu den Bauleitplanverfahren:
- Bebauungsplan Nr. 1 der Gemeinde Murchin „Errich-

tung einer Photovoltaikanlage auf dem Gelände des
ehemaligen Depots Relzow“

- 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemein-
de Murchin.

Nichtöffentlicher Teil:

Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren für die
Errichtung und den Betrieb der NorddeutschenErdgas-
Leitung (NEL)
Antrag auf Stundung der Gewerbesteuer 2006 und der
dazugehörigen Zinsen
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Straßenreinigungssatzung 
der Gemeinde Rubkow

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung des Landes
Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekannt-
machung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V 2004 S. 205), zu-
letzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 17. De-
zember 2009 (GVOBl. M-V S. 687, 719) und § 50 des
Straßen- und Wegegesetzes Mecklenburg-Vorpommern
(StrWG-MV) vom 13. Januar 1993 (GVOBl. M-V S. 42), zu-
letzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. Fe-
bruar 2010 (GVOBl. M-V S. 101, 113) wird nach Beschluss-
fassung der Gemeindevertretung vom 10.03.2010 folgende
Satzung erlassen:

§ 1
Reinigungspflichtige Straßen
(1) Die in geschlossener Ortslage gelegenen öffentlichen
Straßen sind zu reinigen. Einzelne außerhalb der ge-
schlossenen Ortslage gelegene Straßen oder Straßenteile
sind in der Reinigungspflicht einzubeziehen, soweit die
anliegenden Grundstücke in geschlossener oder offener
Bauweise zusammenhängend bebaut sind. 
Öffentliche Straßen sind solche, die dem öffentlichen Ver-
kehr nach dem Straßen- und Wegegesetz oder dem Bun-
desfernstraßengesetz gewidmet sind.
(2) Reinigungspflichtig ist die Gemeinde Rubkow. Sie rei-
nigt die Straßen, soweit die Reinigungspflicht nach Maß-
gabe der §§ 3 und 5 übertragen wird.

§ 2
Straßenreinigungsgebühren
Teil der Satzung ist das als Anlage beigefügte Verzeichnis
der Straßen. Für die Reinigung der Straßen, die in das
Verzeichnis aufgenommen sind, können durch die Ge-
meinde Rubkow Gebühren nach einer gesondert erlasse-
nen Gebührensatzung erhoben werden.

§ 3
Übertragung der Reinigungspflicht
(1) Die Reinigung folgender Straßenteile wird auf die Ei-
gentümer der anliegenden Grundstücke übertragen:
a) Gehwege einschließlich der gleichzeitig als Radweg

ausgewiesenen Gehwege, der Verbindungs- und Trep-
penwege und des markierten Teils des Gehweges, der
durch Kraftfahrzeuge mitbenutzt werden darf.

b) Radwege, Trenn-, Baum- und Parkstreifen sowie sonsti-
ge zwischen dem anliegenden Grundstück und der
Fahrbahn gelegene Teile des Straßenkörpers.

(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 genannten Straßenteilen
a) die halbe Breite von verkehrsberuhigten Straßen,
b) die Hälfte der Fahrbahn einschließlich Fahrbahnrinnen

und Bordsteinkanten.
Verkehrsberuhigte Straßen im Sinne dieser Satzung sind
solche, die nach der Straßenverkehrsordnung besonders
gekennzeichnet sind.
(3) Anstelle des Eigentümers trifft die Reinigungspflicht 
1. den Erbbauberechtigten 
2. die Nießbraucher, sofern er das gesamte Grundstück

selbst nutzt
3. den dinglich Wohnberechtigten, sofern ihm das ganze

Wohngebäude zur Nutzung überlassen ist.

(4) Ist der Reinigungspflichtige nicht in der Lage, seine
Pflicht persönlich zu erfüllen, so hat er eine geeignete
Person mit der Reinigung zu beauftragen
(5) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter
durch schriftliche Erklärung gegenüber der Gemeinde
Rubkow mit deren Zustimmung die Reinigungspflicht an
seiner Stelle übernehmen. Die Zustimmung ist jederzeit
widerruflich und nur so lange wirksam, wie eine ausrei-
chende Haftpflichtversicherung für den Dritten besteht
und nachgewiesen ist.
(6) Eine zusätzliche Reinigung durch die Gemeinde Rub-
kow befreit die Reinigungspflichtigen nicht von ihren
Pflichten.
(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten auch für die nicht im Ver-
zeichnis aufgeführten Straßen entsprechend.

§ 4 
Art und Umfang der Reinigungspflicht
(1) Die Reinigungspflicht umfasst die Säuberung der in § 3
genannten Straßenteile einschließlich der Beseitigung
von Abfällen, Laub und Hundekot. Wildwachsende Kräu-
ter sind zu entfernen, wenn dadurch der Straßenverkehr
behindert, die nutzbare Breite von Geh- und Radwegen
eingeschränkt wird oder wenn die Kräuter die Straßenbe-
läge schädigen.
(2) Herbizide oder andere chemische Mittel dürfen bei
der Wildkräuterbeseitigung im Straßenrandbereich nicht
eingesetzt werden. Als Straßenrandbereich gelten alle
zwischen dem anliegenden Grundstück und der Fahrbahn
gelegenen Flächen.
(3) Art und Umfang der Reinigung richten sich im Übrigen
nach dem Grad der Verschmutzung und den Erfordernis-
sen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Kehricht
und sonstiger Unrat dürfen nicht auf Straßen und Straßen-
teile abgelagert werden. Autowracks, nicht mehr fahrbe-
reite Krafträder, Mopeds, Fahrräder oder sonstige un-
brauchbare Maschinen- oder Geräteteile dürfen nicht auf
Straßen oder Straßenteile abgestellt werden.

§ 5 
Übertragung der Verpflichtung zur Schnee- und Glätte-
beseitigung
(1) Die Schnee- und Glättebeseitigung folgender Straßen-
teile wird auf die Eigentümer der anliegenden Grundstük-
ke übertragen:
1. Gehwege einschließlich der gleichzeitig als Radweg

gekennzeichneten Gehwege sowie die Verbindungs-
und Treppenwege. Als Gehweg gilt auch ein begehba-
rer Seitenstreifen oder ein für die Bedürfnisse des
Fußgängerverkehrs erforderlicher Streifen der Fahr-
bahn, wenn auf keiner Straßenseite ein Gehweg be-
sonders abgegrenzt ist,

2. die halbe Breite verkehrsberuhigter Straßen.
(2) die Schnee- und Glättebeseitigung ist wie folgt durch-
zuführen:
1. Gehwege einschließlich der gleichzeitig als Radweg

ausgewiesenen Gehwege sind in einer für den Fußgän-
gerbereich erforderlichen Breite von Schnee freizuhal-
ten und bei Glätte mit abstumpfenden Mitteln, jedoch
nicht mit Salz, zu streuen. Das gilt auch für Straßen-
kreuzungen und Straßeneinmündungen, für die Teile
von Fußgängerüberwegen, auf denen Schnee und
Glätte vom Gehweg aus beseitigt werden kann.
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2. Im Bereich von Haltestellen öffentlicher Verkehrsmit-
tel ist die Schnee- und Glättebeseitigung bis zur
Bordsteinkante vorzunehmen, sodass die Fußgänger
die Verkehrsmittel vom Gehweg aus ohne Gefähr-
dung durch Schnee und Eis erreichen und verlassen
können. Ausgenommen von der Verpflichtung der
Schnee- und Glättebeseitigung sind alle Fahrgastun-
terstände und diejenigen Haltestellen, die sich nicht
auf dem Gehweg befinden.

3. Schnee ist in der Zeit von 8.00 bis 20.00 Uhr unver-
züglich nach beendetem Schneefall, nach 20.00 Uhr
gefallener Schnee bis 8.00 Uhr des folgenden Tages
zu entfernen. Auf mit Sand, Kies oder Schlacke befe-
stigtem Gehweg sind die Schneemengen, die den
Fußgängerverkehr behindern, unter Schonung der
Gehwegflächen zu entfernen. 

4. Glätte ist in der Zeit von 8.00 bis 20.00 Uhr unverzüg-
lich nach ihrem Entstehen, nach 20.00 Uhr entstande-
ne Glätte bis 8.00 Uhr des folgenden Tages zu besei-
tigen. Es sollen nur abstumpfende Stoffe verwendet
werden. Auftauende Mittel dürfen nicht eingesetzt
werden.

5. Schnee und Eis sind auf dem an die Fahrbahn angren-
zenden Drittel des Gehweges oder des Seitenstrei-
fens, wo dieses möglich ist, auf dem Fahrbahnrand zu
lagern. Auf Gehwegen oder Fahrbahnen kann die Ab-
lagerung auf dem an das Grundstück des Reinigungs-
pflichtigen angrenzenden Teil des Gehweges erfol-
gen. Der Fahr- und Fußgängerverkehr darf nicht
gefährdet werden. Rinnsteine, Einläufe in Entwässe-
rungsanlagen und dem Feuerlöschwesen dienende
Wasseranschlüsse sind freizuhalten. Von anliegenden
Grundstücken dürfen Schnee und Eis nicht auf die
Straße geschafft werden.

(3) § 3 Abs. 3 bis 6 gelten für die Schnee- und Glättebe-
seitigung entsprechend.

§ 6 
Außergewöhnliche Verunreinigung von Straßen
(1) Wer eine öffentliche Straße über das übliche Maß
hinaus verunreinigt, hat gemäß § 49 des Straßen- und
Wegegesetzes (StrWG-MV) die Verunreinigung ohne Auf-
forderung und ohne schuldhaftes Verzögern zu beseiti-
gen. Anderenfalls kann die Gemeinde Rubkow die Ver-
unreinigung auf Kosten des Verursachers beseitigen.
Unberührt bleibt die Verpflichtung des Reinigungspflich-
tigen, die Verunreinigung zu beseitigen, soweit ihm dies
zumutbar ist.
(2) Absatz 1 gilt auch für Verunreinigung durch Hundekot.

§ 7 
Grundstücksbegriff
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rück-
sicht auf die Grundbuchbezeichnung jeder zusammen-
hängende Grundbesitz, der eine wirtschaftliche Einheit
nach den steuerrechtlichen Bestimmungen (Grundsteu-
ergesetz, Bewertungsgesetz) bildet oder bilden würde,
wenn das Grundstück nicht von der Grundsteuer befreit
wäre.
(2) Liegt Wohnungseigentum oder Teileigentum vor, so
ist der katasterliche Grundstücksbegriff maßgebend.
(3) Als anliegende Grundstücke im Sinne dieser Satzung
gelten auch die Grundstücke, die vom Gehweg oder von
der Fahrbahn durch Gräben, Böschungen, Mauern,

Trenn-, Rand-, Seiten- und Sicherheitsstreifen oder in
ähnlicher Weise getrennt sind, unabhängig davon, ob sie
mit der Vorder- bzw. Hinter- oder der Seitenfront an der
Straße liegen. Als anliegendes Grundstück gilt auch ein
Grundstück, das von der Straße durch eine im Eigentum
der Gemeinde Rubkow oder des Trägers der Straßen-
baulast stehende, nicht genutzte unbebaute Fläche ge-
trennt ist, wenn es unmittelbar durch die Straße wirt-
schaftlich oder verkehrsmäßig genutzt werden kann oder
wenn von dem Grundstück eine konkrete, nicht unerheb-
liche Verschmutzung der Straße ausgeht. In Industrie-
und Gewerbegebieten gelten als nicht genutzte unbe-
baute Flächen auch Gleiskörper von Industrie- und Ha-
fenbahnen.

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten
Wer vorsätzlich oder fahrlässig seiner Reinigungspflicht
bzw. seiner Pflicht zur Schnee- und Glättebeseitigung
nach dieser Satzung nicht nachkommt, insbesondere wer
die in den §§ 3 und 5 genannten Straßenflächen nicht im
erforderlichen Umfang oder in der erforderlichen Art und
Weise oder zur erforderlichen Zeit reinigt, von Schnee
räumt und mit geeigneten abstumpfenden Mitteln streut
und wer seine Reinigungspflicht nach § 6 i.V.m. § 50
StrWG-MV verletzt, handelt ordnungswidrig. Die Ord-
nungswidrigkeit kann nach § 61 StrWG- M-V mit einer
Geldbuße geahndet werden.

§ 9 
Inkrafttreten
Die Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in
Kraft.

Rubkow, den 22.03.2010

Verfahrensvermerk:
Angezeigt bei der Landrätin des Landkreises Ostvor-
pommern als untere Rechtsaufsichtsbehörde am
29.03.2010
Bekannt gemacht am 14.04.2010 im Züssower Amtsblatt
Nr. 4/ 2010
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens-
und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese
Verstöße entsprechend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfas-
sung des Landes Mecklenburg-Vorpommern nur inner-
halb eines Jahres geltend gemacht werden. Die Frist gilt
nicht für die Verletzung der Anzeige-, Genehmigungs-
oder Bekanntmachungsvorschriften. 

Rubkow, den 22.03.2010
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Anlage zur Straßenreinigungssatzung 
der Gemeinde Rubkow vom 22.03.2010

Verzeichnis der Straßen
01. Rubkow Anklamer Chaussee

Birkenweg
Dorfstraße
Krenzower Damm
Schulstraße

02. Daugzin innerhalb geschlossener Ortslage
03. Krenzow innerhalb geschlossener Ortslage

Wildhof
04. Buggow innerhalb geschlossener Ortslage
05. Bömitz innerhalb geschlossener Ortslage

Ausbau
06. Wahlendow Ringstraße

Parkweg
Dorfstraße

07. Zarrentin innerhalb geschlossener Ortslage

Gemeinde Schmatzin

Beschlüsse der Gemeindevertretung
vom 24.02.2010

Öffentlicher Teil:

Überprüfung der Angemessenheit der Höhe der Auf-
wandsentschädigungen
Die Gemeindevertretung beschließt eine sitzungsbezoge-
ne Aufwandsentschädigung in Höhe von 30,00 EUR für Ge-
meindevertreter und sachkundige Einwohner und 60,00
EUR für Ausschussvorsitzende. 
Die Gemeindevertretung legt die monatliche Aufwands-
entschädigung des Bürgermeisters fest auf 400,00 EUR.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2010
Gemäß §§ 47 ff Kommunalverfassung M-V beschließt die
Gemeindevertretung Schmatzin die vorliegende Haus-
haltssatzung 2010 sowie die dazugehörenden Anlagen:

Eckdaten
Verwaltungshaushalt 
Einnahmen 292.300 EUR
Ausgaben 292.300 EUR
Vermögenshaushalt
Einnahmen 60.000 EUR
Ausgaben 60.000 EUR
Gesamtbetrag d. Kredite für 
Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen 0 EUR
dav.für Umschuldungen 0 EUR
Gesamtbetrag 
Verpflichtungsermächtigungen 0 EUR
Höchstbetrag der Kassenkredite 29.000 EUR

Die Hebesätze für die Realsteuern werden
festgesetzt auf
Grundsteuer A 300 v.H.
Grundsteuer B 350 v.H.
Gewerbesteuer 300 v.H.

Amtliche Bekanntmachung 
der Gemeinde Schmatzin

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schmatzin hat in
ihrer Sitzung am 28.05.2009 unter der Beschluss-Nr. B/GV
S/005/2009 die Einziehung von zwei Teilflächen der Straße
gelegen auf dem Flurstück 352/1, Flur 1, Gemarkung
Schmatzin gemäß § 9 StrWG M-V beschlossen. Die Einzie-
hung bewirkt, dass die Überquerungen der Teilflächen
nicht mehr möglich ist. Die Flurkarte mit der genau er-
sichtlichen Lage der Straße liegt dazu in der Zeit
vom 19.04.2010 bis zum 19.05.2010
im Amt Züssow, Bürgerbüro Gützkow, Fachbereich Bau-
und Grundstücksmanagement, Pommersche Str. 27, 17506
Gützkow
während folgender Zeiten:
dienstags von 08.00 - 12.00 Uhr und 

von 13.00 - 18.00 Uhr 
donnerstags von 08.00 - 12.00 Uhr und 

von 13.00 - 16.00 Uhr 
freitags von 08.00 - 12.00 Uhr
für jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Einwendungen zur Einziehung sind spätestens innerhalb
von 2 Wochen nach Beendigung der Auslegung schriftlich
oder zu Protokoll bei vorgenannter auslegender Behörde
zu erheben.

Schmatzin, den 22.03.2010

Anlage zum Beschluss Einziehung von zwei Teilflächen
der Straße

2010/09
LK OVP KVA
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Gemeinde Wrangelsburg

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Wrangelsburg 
für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 47 der KV M-V wird nach Beschluss Nr.
2010/2003 der Gemeindevertretung vom 22.02.2010 fol-
gende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen 204.900,00 EUR
in den Ausgaben 204.900,00 EUR

2. im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen 916.400,00 EUR
in den Ausgaben 916.400,00 EUR

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. Der Gesamtbetrag der Kredite für

Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen 200.000,00 EUR

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- 
ermächtigungen auf 0 EUR

3. Der Höchstbetrag der 
Kassenkredite 20.000,00 EUR

§ 3
Die Hebesätze der Realsteuer werden wie folgt festge-
setzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe (Grundsteuer A) 239 v. H.

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) 318 v. H.

2. Gewerbesteuer 300 v. H.

Wrangelsburg, den 22.02.2010

Juds 
Bürgermeister

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Wran-
gelsburg für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht und kann zusammen mit den Anlagen
innerhalb des folgenden Monats auf die Bekanntmachung
zu den Geschäftszeiten von jedermann im Amt  Züssow,
Bürgerbüro Ziethen, Dorfstr. 68 A in 17390 Ziethen einge-
sehen werden.

Der Kommunalaufsicht des Landkreises Ostvorpommern
am 26.03.2010 eingereicht. 
Veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 4 am 14.04.2010

Gemeinde Ziethen

Beschlüsse der Gemeindevertretung
vom 15.03.2010

Öffentlicher Teil:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2010

Die Gemeindevertretung Ziethen beschließt laut §§ 47 ff.
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern (Kommunalverfassung - KV M-V) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V 2004, S.
205) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom
17. Dezember 2009 (GVBl. M-V S. 687, 719) vorliegende
Haushaltssatzung und die dazugehörenden Anlagen für
das Haushaltsjahr 2010:

Eckdaten:
Verwaltungshaushalt
Einnahmen 431.900 EUR
Ausgaben 431.900 EUR
Vermögenshaushalt
Einnahmen 429.700 EUR
Ausgaben 429.700 EUR
Es werden festgesetzt
Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen auf 0 EUR
davon für Zwecke der Umschuldung auf 0 EUR
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
0 EUR
Der Gesamtbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
Die Hebesätze für die Realsteuer werden wie folgt festge-
setzt:
1. Grundsteuer A 236 v. H.

Grundsteuer B 316 v. H.
2. Gewerbesteuer 300 v. H.

Beschluss der Gemeindevertretung Ziethen
über die Gültigkeit der Wahl des 
Bürgermeisters am 07.06.2009

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ziethen be-
schließt die Gültigkeit der Wahl des Bürgermeisters am
07.06.2009.
Die Wahlprüfungsentscheidung wird dem Landkreis Ost-
vorpommern zugestellt:

Zustellung der Wahlprüfungsentscheidung der
Gemeindevertretung Ziethen

Sehr geehrte Frau Rilinger,
die Gemeindevertretung der Gemeinde Ziethen hat in ih-
rer Sitzung am 15.03.2010 entsprechend § 71 KWG über
die Gültigkeit der Wahl des Bürgermeisters am 07.06.2009
einen Beschluss gefasst. Einsprüche blieben wegen Nicht-
vorliegens bei der Beschlussfassung unberücksichtigt.
Die Gemeindevertretung Ziethen beschloss die Gültig-
keit der Wahl des Bürgermeister am 07.06.2009.
Begründung
Die Gemeindevertretung hatte entsprechend § 71 KWG
zu prüfen, ob es bei der Vorbereitung der Wahl, bei der
Wahlhandlung oder bei der Feststellung des Wahlergeb-
nisses Unregelmäßigkeiten gab, die eine Ungültigkeit der
Wahl begründen könnten.
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Die Gemeindevertretung stellte nach Prüfung fest, dass
- der gewählte Bewerber wählbar war,
- bei der Vorbereitung der Wahl und der Wahlhandlung

keine Unregelmäßigkeiten vorkamen und
- die Festsstellung des Wahlergebnisses richtig war.
Nach dieser Prüfung erklärte die Gemeindevertretung die
Wahl entsprechend § 71 Abs. 1 Nr. 5 für gültig.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen den Beschluss der Gemeindevertretung steht der
Rechtsaufsichtsbehörde binnen eines Monats nach Zu-
stellung der Entscheidung die Klage vor dem Verwal-
tungsgericht zu.
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in 17489 Greifs-
wald, Domstraße 7 einzureichen.
Für die Wahlprüfungsverfahren vor den Verwaltungsge-
richten gelten die allgemeinen Grundsätze über die ver-
waltungsgerichtlichen Verfahren, soweit sich aus dem
Kommunalwahlgesetz M-V nicht etwas anderes ergibt.

Moede
Bürgermeister

Beschluss der Gemeindevertretung Ziethen über die Gül-
tigkeit der Wahl der Gemeindevertretung am 07.06.2009
Beschluss:
Die Gemeindevertretung Ziethen beschließt, den Ein-
spruch vom 04.09.2009 gegen die Gültigkeit der Wahl von
Herrn Gnisch aufgrund des Prüfungsergebnisses des
Fachbereiches Bürgerdienste (Bestimmung des Haupt-
wohnsitzes von Herrn Thomas Gnisch in Ziethen) als un-
begründet zurückzuweisen.
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ziethen be-
schließt die Gültigkeit der Wahl der Gemeindevertretung
am 07.06.2009.
Die Wahlprüfungsentscheidung wird dem Landkreis Ost-
vorpommern zugestellt:

Zustellung der Wahlprüfungsentscheidung der Gemein-
devertretung Ziethen
Sehr geehrte Frau Rilinger,
die Gemeindevertretung der Gemeinde Ziethen hat in ih-
rer Sitzung am 17.03.2010 entsprechend § 44 KWG über
die Gültigkeit der Wahl der Gemeindevertretung am
07.06.2009 einen Beschluss gefasst. 
Der Einspruch vom 04.09.2009 gegen die Gültigkeit der
Wahl von Herrn Gnisch wird aufgrund des Prüfungsergeb-
nisses des Fachbereiches Bürgerdienste (Bestimmung
des Hauptwohnsitzes von Herrn Thomas Gnisch in Zie-
then) als unbegründet zurückgewiesen.
Die Gemeindevertretung Ziethen beschloss die Gültig-
keit der Wahl der Gemeindevertretung am 07.06.2009.
Begründung
Die Gemeindevertretung hatte entsprechend § 44 KWG
zu prüfen, ob es bei der Vorbereitung der Wahl, bei der
Wahlhandlung oder bei der Feststellung des Wahlergeb-
nisses Unregelmäßigkeiten gab, die eine Ungültigkeit der
Wahl begründen könnten.
Die Gemeindevertretung stellte nach Prüfung fest, dass
- die gewählten Bewerber wählbar waren,
- bei der Vorbereitung der Wahl und der Wahlhandlung

keine Unregelmäßigkeiten vorkamen und
- die Festsstellung des Wahlergebnisses richtig war.
Nach dieser Prüfung erklärte die Gemeindevertretung die
Wahl entsprechend § 44 Abs. 1 Nr. 4 für gültig.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen den Beschluss der Gemeindevertretung steht der
Rechtsaufsichtsbehörde binnen eines Monats nach Zu-
stellung der Entscheidung die Klage vor dem Verwal-
tungsgericht zu.
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in 17489 Greifs-
wald, Domstraße 7 einzureichen.
Für die Wahlprüfungsverfahren vor den Verwaltungsge-
richten gelten die allgemeinen Grundsätze über die ver-
waltungsgerichtlichen Verfahren, soweit sich aus dem
Kommunalwahlgesetz M-V nicht etwas anderes ergibt.

Moede
Bürgermeister

Überprüfung der Angemessenheit der Höhe der Auf-
wandsentschädigungen
Die Gemeindevertretung beschließt eine sitzungsbezoge-
ne Aufwandsentschädigung in Höhe von 30 EUR für Ge-
meindevertreter und sachkundige Einwohner und 60 EUR
für Ausschussvorsitzende.
Die Gemeindevertretung legt die monatliche Aufwands-
entschädigung des Bürgermeisters fest auf 400 EUR.
2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemein-
de Ziethen
Die Gemeindevertretung beschließt die 2. Satzung zur
Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Ziethen.
Als Mitglieder in den Finanzausschuss wurden gewählt:
Herr Moede, Herr Gnisch und Frau Hertwig.
Stellungnahme als Nachbargemeinde zum Bebauungs-
plan Nr. 1 „Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf dem
Gelände des ehem. Depots Relzow“ und 1. Änderung
des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Murchin
Die Gemeinde Ziethen hat keine Anregungen und Hin-
weise zu den Bauleitplanverfahren:
- Bebauungsplan Nr. 1 der Gemeinde Murchin „Errich-

tung einer Fotovoltaikanlage auf dem Gelände des
ehemaligen Depots Relzow“

- 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemein-
de Murchin.

Stellungnahme der Gemeinde zur 4. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Hansestadt Anklam
Die Gemeinde Ziethen hat keine Anregungen und Beden-
ken zur 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Han-
sestadt Anklam i. V. m. dem Bebauungsplan 1-2006 „Indu-
striegebiet Anklam“ der Hansestadt Anklam.

Nichtöffentlicher Teil:

Bodenordnungsverfahren Ziethen - Erklärung zur Über-
nahme des Masselandes

2. Satzung zur Änderung der Hauptsat-
zung der Gemeinde Ziethen

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für
das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fas-
sung der Neubekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBl.
M-V S. 205), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
zur Reform des Gemeindehaushaltsrechtes vom 14. De-
zember 2007 (GVOBl. M-V S. 410) wird nach Beschlussfas-
sung der Gemeindevertretung vom 15.03.2010 die folgen-
de 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der
Gemeinde Ziethen erlassen:
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Artikel 1
Änderung der Hauptsatzung
Die Hauptsatzung der Gemeinde Ziethen vom 15.11.2004,
zuletzt geändert durch die 1. Satzung zur Änderung der
Hauptsatzung vom 10.03.2005, wird wie folgt geändert:

1. § 4 „Ausschüsse“ Absätze 1, 2 und 3 werden neu gefasst
und erhalten folgenden Wortlaut:

§ 4
Ausschüsse
(1) Es wird ein Finanzausschuss gebildet.
(2) Der Finanzausschuss setzt sich aus drei Gemeindever-
tretern zusammen.
(3) Aufgaben des Finanzausschusses:
Finanz- und Haushaltswesen, Steuern, Gebühren, Beiträ-
ge und sonstige Abgaben.

Artikel 2
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Ziethen, den 30.03.2010

Verfahrensvermerk:
Angezeigt bei der Rechtsaufsichtsbehörde Landkreis Ost-
vorpommern am 06.04.2010
Bekannt gemacht am 14.04.2010 im Züssower Amtsblatt
Nr. 04 / 2010

Bekanntmachungsvermerk:
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese Verstö-
ße entsprechend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des
Landes Mecklenburg-Vorpommern nur innerhalb eines
Jahres geltend gemacht werden. Die Frist gilt nicht für die
Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekannt-
machungsvorschriften.

Ziethen, den 30.03.2010

Gemeinde Züssow

Beschlüsse der Gemeindevertretung
vom 18.03.2010

Öffentlicher Teil:

Überprüfung der Angemessenheit der Höhe der sit-
zungsbezogenen Aufwandsentschädigungen und der
Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden der Orts-
teilvertretung

Die Gemeindevertretung beschließt eine sitzungsbezoge-
ne Aufwandsentschädigung in Höhe von 25 EUR für Ge-
meindevertreter und sachkundige Einwohner und 60 EUR
für Ausschussvorsitzende.
Die auf der Grundlage des Gebietsänderungsvertrages in
der Hauptsatzung festgelegte sitzungsbezogene Auf-
wandsentschädigung für die Mitglieder der Ortsteilvertre-
tung Ranzin/Oldenburg in Höhe von 20 EUR wird bestä-
tigt.
Die monatliche Aufwandsentschädigung für den Vorsit-
zenden der Ortsteilvertretung Ranzin/Oldenburg wird
festgesetzt auf 50 EUR.

Entscheidung - Widerspruch des LVB vom 08.02.2010
gegen den Beschluss der Gemeindevertretung, die Auf-
wandsentschädigung des Bürgermeisters auf 800 EUR
festzulegen 
Die Gemeindevertretung Züssow beschließt auf ihrer Sit-
zung am 18.03.2010, den Widerspruch des Leitenden Ver-
waltungsbeamten vom 08.02.2010 stattzugeben. Die Ge-
meindevertretung entscheidet erneut über die Sache.

Überprüfung der Angemessenheit der Höhe der Auf-
wandsentschädigung für den Bürgermeister
Die Gemeindevertretung legt die monatliche Aufwands-
entschädigung des Bürgermeisters neu fest auf 750 EUR.
Die Hauptsatzung ist entsprechend zu ändern. 
Diese Regelung gilt ab dem 01.04.2010.

7. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemein-
de Züssow
Die Gemeindevertretung beschließt die 7. Satzung zur
Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Züssow.

Überplanmäßige Ausgabe auf der Haushaltsstelle
67500.54300 - Winterdienst
Die Gemeindevertretung Züssow beschließt die über-
planmäßige Ausgabe in Höhe von 5.700,00 EUR auf der
Haushaltsstelle 67500.54300.

Nichtöffentlicher Teil:

Beschluss zur Auftragsvergabe - Kauf einer Leichtgut-
schaufel für den Gemeindetraktor Claas

Kündigung einer Kommunal-Kombi-Lohn-Maßnahme

7. Satzung zur Änderung der Hauptsat-
zung der Gemeinde Züssow

Auf der Grundlage des § 5 Abs. 2 der Kommunalverfas-
sung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)
wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom
18.03.2010 die folgende 7. Satzung zur Änderung der
Hauptsatzung der Gemeinde Züssow erlassen:

Artikel 1
Änderung der Hauptsatzung
Die Hauptsatzung der Gemeinde Züssow vom 05.10.1999,
zuletzt geändert durch die 6. Satzung zur Änderung der
Hauptsatzung vom 01.09.2009, wird wie folgt geändert:
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§ 7 „Entschädigung“ Absatz 3 wird neu formuliert:
(3) Der Bürgermeister erhält eine funktionsbezogene Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 750 EUR/Monat.

Artikel 2
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Züssow, den 30.03.2010

Verfahrensvermerk:
Angezeigt bei der Rechtsaufsichtsbehörde Landkreis Ost-
vorpommern am 06.04.2010
Bekannt gemacht am 14.04.2010 im Züssower Amtsblatt
Nr. 04/2010

Bekanntmachungsvermerk:
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese Verstö-
ße entsprechend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des
Landes Mecklenburg-Vorpommern nur innerhalb eines
Jahres geltend gemacht werden. Die Frist gilt nicht für die
Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekannt-
machungsvorschriften.

Züssow, den 30.03.2010

Gemeinde Bandelin

OT Bandelin 
12.05. zum 85. Geburtstag Thurow, Hildegard
29.05. zum 74. Geburtstag Jehrke, Sieglinde
OT Vargatz
05.05. zum 60. Geburtstag Schramm, Ingrid
08.05. zum 76. Geburtstag Hase, Ulrich

Gemeinde Gribow

OT Gribow
22.05. zum 60. Geburtstag Metzler, Helmut

Gemeinde Groß Kiesow

OT Groß Kiesow
16.05. zum 72. Geburtstag Klatt, Gregor
29.05. zum 83. Geburtstag Labahn, Ursula
OT Klein Kiesow
03.05. zum 81. Geburtstag Stabenow, Hans
04.05. zum 78. Geburtstag Stabenow, Waltraut
20.05. zum 80. Geburtstag Kröger, Heinz
21.05. zum 72. Geburtstag Choynowski, Dora
25.05. zum 70. Geburtstag Pannowitsch, Ingrid

Wir gratulieren

27.05. zum 83. Geburtstag Holtz, Ingeborg
29.05. zum 71. Geburtstag Schmidt, Manfred
OT Krebsow
12.05. zum 91. Geburtstag Schulz, Klara
OT Sanz
01.05. zum 74. Geburtstag Krohn, Heinz
01.05. zum 78. Geburtstag Krüger, Ulrich
03.05. zum 73. Geburtstag Westen, Rosemarie
21.05. zum 72. Geburtstag Wegner, Heinz
27.05. zum 74. Geburtstag Schmidt Gerhard
OT Schlagtow
19.05. zum 90. Geburtstag Segert, Willi

Gemeinde Groß Polzin

OT Groß Polzin
24.05. zum 86. Geburtstag Köppen, Margarete
OT Klein Polzin
14.05. zum 82. Geburtstag Hornburg, Marie
OT Pätschow
01.05. zum 82. Geburtstag Glasow, Erich
28.05. zum 75. Geburtstag Hecker, Siegrid
OT Quilow
06.05. zum 75. Geburtstag Motz, Siegtraut
15.05. zum 80. Geburtstag Peth, Brunhilde
OT Vitense
02.05. zum 78. Geburtstag Dreier, Gisela
11.05. zum 71. Geburtstag Rutert, Gisela

Stadt Gützkow

OT Gützkow
01.05. zum 91. Geburtstag Lutz, Margarete
01.05. zum 84. Geburtstag Metrophan, Heinz
01.05. zum 77. Geburtstag Prechel, Bernhard
01.05. zum 71. Geburtstag Wilke, Jutta
05.05. zum 80. Geburtstag Sonnerberg, Luise
08.05. zum 75. Geburtstag Graupner, Susi
08.05. zum 75. Geburtstag Schüler, Rudolf
09.05. zum 77. Geburtstag Jaede, Charlotte
09.05. zum 88. Geburtstag Wiedemann, Werner
10.05. zum 95. Geburtstag Schneider, Frieda
10.05. zum 86. Geburtstag Wiese, Grete
11.05. zum 72. Geburtstag Brötzmann, Klaus
11.05. zum 65. Geburtstag Ramisch, Kurt
12.05. zum 60. Geburtstag Schulz, Inge
15.05. zum 71. Geburtstag Hammerstein, Heinz
16.05. zum 71. Geburtstag Becker, Herbert
18.05. zum 82. Geburtstag Anners, Adelheid
21.05. zum 84. Geburtstag Blank, Anni
21.05. zum 97. Geburtstag Korek, Margarete
21.05. zum 77. Geburtstag Schimmelpfennig, 

Annalise
21.05. zum 78. Geburtstag Wysocki, Ernst
27.05. zum 76. Geburtstag Malz, Helene
28.05. zum 75. Geburtstag Aßmuß, Liesbeth
29.05. zum 70. Geburtstag Krüger, Rita
29.05. zum 70. Geburtstag Martens, Heide-Marie
29.05. zum 79. Geburtstag Rieger, Herta
29.05. zum 82. Geburtstag Röpke. Edeltraut
31.05. zum 80. Geburtstag Kraft, Ruth
OT Breechen
06.05. zum 81. Geburtstag Giertz, Charlotte
25.05. zum 77. Geburtstag Bohnstädt, Ruth
OT Lüssow
15.05. zum 60. Geburtstag Pinger, Joachim
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Gemeinde Ziethen

OT Ziethen
01.05. zum 89. Geburtstag Stallmann, Gerda
05.05. zum 70. Geburtstag Baier, Helga
17.05. zum 72. Geburtstag Diedrich, Edeltraud
18.05. zum 70. Geburtstag Schwarz, Helga
24.05. zum 82. Geburtstag Lettnin, Magdalena
OT Menzlin
16.05. zum 70. Geburtstag Bürger, Waltraud
17.05. zum 72. Geburtstag Grasenack, Gisela
19.05. zum 77. Geburtstag Nemitz, Harry

Gemeinde Züssow

OT Züssow
01.05. zum 90. Geburtstag Reinhold, Heinz
02.05. zum 96. Geburtstag Brandenburg, Hermann
07.05. zum 84. Geburtstag Bugenhagen, Edith
07.05. zum 79. Geburtstag Robe, Werner
09.05. zum 71. Geburtstag Schröter, Georg
10.05. zum 78. Geburtstag Sonntag, Ulrich
12.05. zum 71. Geburtstag Wilhelm, Klaus
14.05. zum 73. Geburtstag Papajewski, Christa
15.05. zum 83. Geburtstag Wiemann, Rudi
16.05. zum 75. Geburtstag Niemann, Hiltrud
19.05. zum 73. Geburtstag Schulz, Joachim
20.05. zum 83. Geburtstag Aschemeier, Helmut
21.05. zum 87. Geburtstag Müller, Helmut
22.05. zum 74. Geburtstag Zander, Wolfgang
24.05. zum 88. Geburtstag Metzner, Emmy
26.05. zum 78. Geburtstag Barsch, Siegfried
26.05. zum 82. Geburtstag Jacob, Ulrich
26.05. zum 70. Geburtstag Nofftzke, Horst
30.05. zum 71. Geburtstag Boldt, Adolf
31.05. zum 81. Geburtstag Hopp, Elfriede
OT Nepzin
10.05. zum 80. Geburtstag Meier, Liesbeth
OT Oldenburg
17.05. zum 75. Geburtstag Moritz, Anneliese
OT Ranzin
27.05. zum 73. Geburtstag Gloger, Hans-Georg
OT Thurow
16.05. zum 91. Geburtstag Berg, Charlotte

Veränderungen nach dem 26.03.2010 konnten nicht be-
rücksichtigt werden.

Schulen

Schule Gützkow
Was ich noch sagen wollte…

So sollte der Titel des Buches heißen, das wir Schüler der
4. Klasse der Peenetalschule Gützkow zum Ende unserer
Grundschulzeit anfertigen wollten. Frau Witte, unsere Klas-
senlehrerin, hatte bereits im Herbst mit uns diesen Tag ge-
plant und mit der Museumswerkstatt „Spielkartenfabrik“ in
Stralsund einige Dinge vorbereitet. Während einer Gedich-
tewerkstatt schrieben wir nun Endreimgedichte, Dreisatz-
gedichte, großes Rondell, Sinnesrondo, Triolett…

Eigene Zeichnungen, im Kunstunterricht angefertigt, soll-
ten jede persönliche Seite schmücken. Voller Aufregung
trafen wir am Morgen in Stralsund ein. Ganz überrascht und
beeindruckt waren wir von den alten Maschinen. So etwas
kannten wir nur von Bildern. Und damit sollten wir arbei-
ten? Ein Buch ganz alleine herstellen? Ein bisschen skep-
tisch schauten wir uns erst einmal um. Zur Arbeit teilten wir
uns in drei Gruppen. Jede erhielt natürlich fachkundige Un-
terstützung von den Mitarbeitern des Vereins „Jugend-
kunst“ e. V. sowie dem „Mückenschweinverlag“ und Frau
Jeschke, unserer Elternvertreterin. Die erste Gruppe hat
die Blätter gefaltet, geschnitten, sortiert. Ebenso sorgfältig
leimten wir Seite für Seite von jedem Buch.  Dann wurde
wieder 18 mal der Bucheinband zugeschnitten und der
Buchrücken geleimt. Nach dem Pressen sowie dem Vorste-
chen nähten wir mit der Hand jedes Buch zusammen. Die
zweite Gruppe fertigte die Umschläge an. Es ist gar nicht so
einfach, Setzbuchstaben für Setzbuchstaben seitenverkehrt
aus dem großen Kasten herauszufinden, das Wort von

Wir gratulieren 

recht herzlich

Foto: BilderBox
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rechts nach links zu setzen und noch fehlerlos zu schrei-
ben. Natürlich musste nach dem Druck jeder Bleibuchsta-
be wieder ordentlich an seinen Platz zurückgelegt werden.
Mit der großen Druckrolle druckten wir die Umschläge. 

Diese wurden dann zum Trocknen aufgehängt. Damit der
Einband einen Innentext erhielt, arbeitete die dritte Grup-
pe an einer Setzmaschine. Hier musste jede Taste richtig
gedrückt werden, sonst fiel der ganze Satz runter. Auch das
Putzen der Metallbuchstaben gehörte zu diesem Arbeits-
abschnitt. Zu allen Arbeiten gehörte viel Geduld und Sorg-
falt. Jeder Arbeitsschritt war für das Gesamtergebnis wich-
tig. Als wir zum Bahnhof gingen, waren wir kaputt. Nun sind
wir aber alle zufrieden und stolz auf unser Buch.

Maria Pochotzki, Christian Szramek
(haben die Texte der Schüler zusammengestellt und bearbeitet)

Kulturnachrichten

Förderverein 
Kultur Karlsburg e. V. 

Waldwanderung 
durch den 
Karlsburger Forst

mit
Herrn Revierförster I. Frey
am
Sonnabend, den 
24. April 2010

Treffen: 9.00 Uhr
am Anfang des Kir-
schenweges in Karls-
burg
Ende gegen 12.30 Uhr

Wir laden alle Natur-
freunde zu dieser
Wanderung recht herz-
lich ein.
!!!Feste Schuhe erfor-
derlich!!!Fotos: BilderBox



Züssow – 28 – Nr. 04/2010

“Über Lebenskunst” - Tobias Trauzettel
- eine Druckgrafik Ausstellung im Herrenhaus Libnow 

Tobias Trauzettel - sicher im Umgang mit den Bildnerischen Mitteln Lehm und Ton, Holz, Eisen und Stahl, geübt in der
Auseinandersetzung mit diesen in einem Prozeß des Ringens von der Bildvorstellung zum realen Endergebnis, zeigt Ih-
nen Tobias Trauzettel ein anderes Spektrum seines Schaffens: Druckgrafik.
“Laut” sind sie nicht, eher leise, die Arbeiten von Tobias Trauzettel. Zeichnen, Malen und Drucken als Kennzeichnung
eines Lebensgefühls, Ausdruck einer Lebenseinstellung. Fantasie, Farbenfreude und ein sicheres Gefühl für die ad-
äquate Formensprache belegen seine schöpferischen Fähigkeiten.
Beeindruckend die Individualität und Originalität bis in das Detail.
Die Bildsprache ist einfallsreich, direkt und konkret und wird zum Spiegel des Lebens, auch des eigenen.
Diesen Worten von Ludwig Bonitz bleibt kaum noch etwas  hinzuzufügen, außer:
Den Besucher erwarten neben Tiefgründigkeit passend zum Frühling  auch Frische, Humor und Buntheit. So wird es ei-
nen Raum der Schmetterlinge, inklusive Schmetterlingsfänger, geben. Katzen durchforsten das Dickicht des Lebens,
Marionetten üben Los-lassen.

Vernissage am 24. April 2010 im Herrenhaus Libnow, 16.00 Uhr

“Über Lebenskunst” - Tobias Trauzettel
- Grafik, Skulpturen, Objekte
Einführung: Prof. Jochen Wisotzki
Musik: Jürgen Plato
Die Ausstellung geht vom 24. April bis zum 13. Juni 2010

Weitere Informationen unter  www.artedeposito.de.

ARTE DEPOSITO
Quies-Lorenz GbR
Herrenhaus Libnow
17390 Murchin
Tel. 03971/259387
Fax 03971/259389
info@artedeposito.de
www.artedeposito.de
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Die Ortsgruppe der Volkssolidarität
Lühmannsdorf lädt zu folgenden 
Veranstaltungen ein

13. April Rentnertreff im Gemeindezentrum
Beginn: 9.00 Uhr mit gesundem Frühstück

19. April Handarbeits-/Bastelnachmittag im Vereinsraum
Beginn: 14.00 Uhr 

24. April Frühlingsfest in Torgelow mit dem beliebten
Naabtal-Duo
genaue Abfahrtszeit wird noch bekannt gegeben

Alle Mitglieder sind zu den Veranstaltungen herzlich ein-
geladen.

L. Hirt
Vorsitzende

Ach, Du dickes Osterei!

Zum Ostergottesdienst in der gut gefüllten Zarnekower Kir-
che trugen 17 der Christenlehrekinder ihre großen Oster-
eier, die sie in der Christenlehre gebastelt hatten. Nach ei-
nem Gedicht der Kinder erläuterte Katechetin Marianne
Möller, was es mit der Tradition des Eierfärbens auf sich
hatte und erzählte die Geschichte von Katharina, die mit-
hilfe eines ausgebrüteten Enteneies den Kaiser Maxentius
davon zu überzeugen versucht hat, dass Gott aus scheinbar
totem Stein Leben erwecken kann. Pfrn. Margret Laudan
verwies auf die Zerbrechlichkeit des Eies und darauf, dass
Jesus in seiner freiwilligen Niedrigkeit unsere gefährdete
Existenz fürsorglich angenommen hat. Jugendpfarrer David
Wiechoczek zeigte die Chancen für das Leben hier und
jetzt auf, aus der Kraft der Auferstehung Neues zu schaffen,
Brücken zu bauen und Vergebung zu wagen.
Am Ende des Gottesdienstes erhielten alle Aktiven kleine
Kuchen, die in den zerbrochenen Schalen ausgepusteter
Eier gebacken worden sind. Nach dem Ostereiersuchen
versammelten sich auch die ganz Kleinen mit ihren Eltern,
um im Pfarrgarten zur Gitarre österliche Danklieder zu sin-
gen. 

Gemeindenachrichten der 
Kirchengemeinde Ziethen-Groß Bünzow

Vorstellung
Seien Sie herzlich gegrüßt - wir sind die „Neuen“:
• die vier neuen Einwohner des Amtsbereiches Züssow
• die vier neuen Gemeindeglieder der Kirchengemein-

de Ziethen-Groß Bünzow
• die vier neuen Mitglieder der Pfarrfamilie in dieser Kir-

chengemeinde
• Pfarrer z. A. Andreas Pense-Himstedt (41)
• Mag. theol. Monika Himstedt (37)
• KITA-Kind Charlotta Himstedt (4 3/4)
• Tagesmutti-Kind Johanna Himstedt (1 1/2)

Pfarrfamilie

Foto: Ostern 2009

Kirchennachrichten

Foto: BilderBox
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Noch wohnen wir in Wolgast, wo die beiden jüngeren von
uns auch geboren sind. 
Vorerst werde ich pendeln und von Wolgast und Amtsräu-
men in Ziethen und Groß Bünzow als Pastor dieser Ge-
meinde die Gottesdienste, Amtshandlungen und vielfälti-
gen Gemeindeaktivitäten feiern/durchführen/organisieren/
begleiten etc. 

Anschauen, Zuhören, Kennenlernen werden besonders
für die erste Zeit ganz zentrale Dinge in meinem Arbeits-
leben sein. Um schnell zu sehen, was gebraucht wird und
was eher nicht, bin ich ganz grundlegend auf Ihre/Eure
Unterstützung angewiesen. Wünsche, Hinweise, Tipps für
unser Gemeindeleben wären wunderbar!
Die Mitglieder der Gemeindekirchenräte Ziethen, Schlat-
kow und Groß Bünzow und meine Person werden alle Ide-
en sammeln, Kräfte bündeln und viele gewohnte und be-
liebte Dinge weiter „treiben“ und auch hier und da neue
ungewohnte Dinge angehen.

Pfarrerskinder im Pfarrgarten

Foto: Gründonnerstag 2010

Im Laufe des Frühlings werden wir vier „Neuen“ in das
Pfarrhaus von Groß Bünzow einziehen und „richtig“ mit Ih-
nen/Euch mitleben, mitarbeiten, mitfeiern, mittrauern etc.

Pfarrhaus in Groß Bünzow

Foto: Gründonnerstag 2010

Wir sind gespannt auf viele Begegnungen mit Ihnen und
euch!
Ich danke sehr herzlich meinem Vorgänger Pfr. Bernhard
Hecker für sein vielfältiges und großes Engagement mich
einzuarbeiten. 
Er hat mir damit den Einstieg in „fremde Welten“ der Ge-
meindebürokratie u. ä. leichter gemacht. 
Ihm und seiner Frau Sabine wünschen meine Familie und
ich im Namen seiner alten Kirchengemeinden einen wun-
derschönen und gesegneten Neustart in der Kirchenge-
meinde Krien.
Gott segne Sie/Euch, liebe Gemeindeglieder und liebe
Einwohner dieses Gemeindebereiches, in dieser nach-
österlichen Zeit!

Ihr neuer Pfarrer/Pastor
Andreas Pense-Himstedt

Zu erreichen bin ich für die Übergangszeit der nächsten
Monate:

Pfr. A. Pense-Himstedt
am sichersten in Wolgast unter 03836/233200 und im
www unter andreas.pense@web.de

und immer wieder
in Groß Bünzow unter 039724/22493 und
in Ziethen unter 03971/210613.

Gottesdienste und Veranstaltungen

Hier für den ersten Zeitmonat die Gottesdienstzeiten:
Datum Ort Uhrzeit
___________________________________________________

18.04. Ziethen 10.00 

18.04. Quilow 18.00

25.04. Groß Bünzow 10.30

25.04. Schlatkow 14.00

25.04. Daugzin 16.00

02.05. Rubkow 09.00

02.05. Ziethen 10.00

09.05. Groß Bünzow 10.30

09.05. Pätschow 14.00

16.05. Ziethen 10.00

Gemeindegruppen

Erst einmal alles wie gehabt!
Kurzfristige Änderungen entnehmen Sie bitte den Aus-
hängen und der örtlichen Presse!
Wo, wann und wie oft in Zukunft Gottesdienste gefei-
ert/Gemeindegruppen stattfinden werden, werden die
Gemeindekirchenräte aller Gemeinden zusammen erar-
beiten und festlegen. Vielen Dank.

Familienanzeigen!
Teilen Sie es in Ihrer Heimat- und 

Bürgerzeitung mit – einfach bequem 

ONLINE BUCHEN: www.wittich.de
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